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Bearbeitungsstand: 23.12.2020

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Grüner Weg“
mit einer 3. Änderung des Flächennutzungsplanes (im Zuge der Berichtigung)
der Gemeinde Wattenbek Anlage

Für das Gebiet:
„östlich der Straße „Pommernweg“ (Fl.st. 34/6 und Teilfläche aus Fl.st.29/6),
südlich, westlich und nördlich landwirtschaftlicher Flächen in Höhe Pommernweg Nr. 34 - 37
einschließlich der Straße „Grüner Weg“ sowie des Grundstückes Pommernweg 1 östlich der Schulstraße ( K8)
sowie der rückwärtigen unbebauten Grundstücksteilflächen Pommernweg 19-35 nördlich „Grüner Weg“
und Grundstück Hermann-Berndt-Straße Nr. 13

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer öffentlichen Informationsveran-
staltung am 24.06.2020 und frühzeitige Beteiligung der von der Planung betroffenen Behörden und sonstigen Trägern
öffentlicher Belange sowie der anerkannten Naturschutzverbände gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und Benachrichtigung
der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sowie Planungsanzeige nach § 11 Abs. 2 LaplaG insgesamt mit
Schreiben vom 20.10.2020 und Fristsetzung bis zum 20.11.2020.

Öffentlichkeit,
mit Anregungen und/oder Hinweisen 2019 (im Nachgang zur GV am 26.08.2019) :
- Private Person (1) per Mail vom 09.09.2019 (Bartsch) => Namen werden zur Abgabe abgedeckt

- Private Person (2) per Mail vom 09.09.2019 (Schramm)

Öffentlichkeit,
mit Anregungen und/oder Hinweisen 2020 (nach § 3 (1) BauGB) :
- Private Personen (3) mit Schreiben vom 05.07.2020 (Schramm / Bartsch)

- Private Personen (4) mit Schreiben vom 07.07.2020 (Baur)

- Private Personen (5) mit Schreiben vom 31.07.2020 (Morschheuser)

- Private Personen (6) mit Schreiben vom 18.11.2020 (Marquardt) - zusätzlich neu aufgenommen
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Beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange
mit Anregungen und/oder Hinweisen:
- Amt Bordesholm für die Gemeinde Bordesholm mit Schreiben vom 26.11.2020

- Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutz-verbände S-H (AG - 29) mit Schreiben vom 20.11.2020

- Der Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, FD Regionalentwicklung mit Schreiben vom 18.11.2020

- Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein mit Schreiben vom 17.11.2020

- Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH per Mail vom 05.11.2020

- Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH per Mail vom 04.11.2020

- Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schl.-H., Niederlassung Rendsburg mit Schreiben vom 26.10.2020

- Deutsche Telekom Technik GmbH mit Stellungnahme per Mail vom 26.10.2020

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3,
Stellungnahme per Mail vom 26.10.2020

Beteiligte Nachbargemeinden und Behörden sowie sonstige Träger öffentlicher Belange,
ohne Anregungen und/oder Hinweise:
- Stadt Neumünster mit Schreiben vom 17.11.2020

- Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein mir Schreiben vom 10.11.2020

- Handwerkskammer Flensburg mit Stellungnahme per Mail vom 09.11.2020

- Industrie- und Handelskammer zu Kiel, Zweigstellen Rendsburg und Neumünster mit Schreiben vom 04.11.2020

Beteiligte Nachbargemeinden und Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und
anerkannte Naturschutzverbände,
ohne Stellungnahme:
- Amt Bordesholm für die Gemeinden Brügge, Negenharrie und Groß Buchwald

- Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes S-H,
Referat 52 für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht

- Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes S-H
Abt. Straßenbau und -verkehr - VII 4

- Landesamt für Denkmalpflege
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- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes S-H
- Technischer Umweltschutz (LLUR)

- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes S-H - Artenschutz (LLUR)

- Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde mbH

- Wasserbeschaffungsverband Rumohr über Amt Bordesholm

- Wasser- und Bodenverband „Obere Eider“

- Freiwillige Feuerwehr Wattenbek

- Naturschutzbeauftragter der Gemeinde Wattenbek über Amt Bordesholm

- NABU Deutschland, Landesverband Schleswig-Holstein

- BUND Landesverband SH

Landesplanungsbehörde,
ohne Stellungnahme:
- Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung, Landesplanungsbehörde verzichtet auf

die Abgabe einer Stellungnahme lt. Mitteilung per Mail vom 19.11.2020

hier: Abwägungsvorschlag zu eingegangenen Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren
nach § 2 (2), § 3 (1) und § 4 (1) BauGB i.V.m. § 13b BauGB im Rahmen der gemeindlichen
Abwägung zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Bearbeitungsstand
vom 23.12.2020 unter Zuarbeit
der Fachplaner / Amtsverwaltung /
Vorhabenträger
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Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

1. Private Person (1)
Stellungnahme
vom 09.09.2019

Die Anregungen und Ausführungen
werden zur Kenntnis genommen.
Die fachtechnischen Hinweise und Ausfüh-
rungen der privaten Person (1) werden,
gleichwohl diese Stellungnahme außerhalb
eines förmlichen Beteiligungsschritts abgege-
ben worden ist, in den „Entwurf“ zum Bebau-
ungsplan Nr. 16 eingestellt und demzufolge
auch in angemessener Form in der Bauleit-
planung berücksichtigt.

Die Ausführungen in Bezug auf die „Bedarfs-
ermittlung“ werden seitens der Gemeinde
Wattenbek zur Kenntnis genommen und wie
folgt im Rahmen der gemeindlichen Abwä-
gung in die Entwurfsplanung wie folgt einge-
stellt.
Die Flächen östlich „Pommernweg“ sind seit
2002 im Flächennutzungsplan der Gemeinde
Wattenbek als Flächen für eine künftige bauli-
che Entwicklung dargestellt.
Bei der Aufstellung des Flächennutzungspla-
nes hat die Gemeinde seinerzeit alle in Frage
kommenden Flächen einer genauen Prüfung
unterzogen und letztendlich die Flächen am
Pommernweg für geeignet gehalten. Dies ist
in Abstimmung mit den übergeordneten Be-
hörden - Kreis- und Landesplanung- erfolgt
und wäre ohne deren Genehmigung nicht um-
setzbar.
Die an die Gemeinde gerichteten Anfragen
nach Bauland sind das Ergebnis der Lage und
der Ausstattung der Gemeinde.
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Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
1.

weiter zu
Private Person (1)
Stellungnahme
vom 09.09.2019

Als im Nahbereich des Unterzentrums Bordes-
holm gelegene Gemeinde hat die Gemeinde
Wattenbek laut Landesentwicklungsplan und
Regionalplan die Aufgabe, einen Bedarf an
Wohn- und anderem Raum wie Gewerbe um-
zusetzen.
Der letzte Bebauungsplan, den die Gemeinde
für eine Wohnbebauung erstellt hat, stammt
aus dem Jahr 2006 und betrifft den Bereich
Diekredder / An der Burbek.
Insofern kann nicht nachvollzogen werden,
warum die Gemeinde sich nach über 12 Jah-
ren nicht mit einem neuen Baugebiet befassen
sollte, zumal offensichtlich ein Bedarf besteht,
der sowohl aus dem Raum selbst als auch
natürlich von außerhalb kommt.
Die nachfolgende Interessenliste aus Spät-
sommer 2020 dokumentiert ganz deutlich den
örtlichen Bedarf, insbesondere von jungen
Wattenbeker/innen, die in ihrer Gemeinde
bleiben, eine Familie gründen oder gemein-
sam groß und auch alt werden wollen :
ca. 120 Anfragen, davon
=> 31 Wattenbeker Einwohner oder Kinder

von Wattenbekern die in Wattenbek auf-
gewachsen sind und gern wieder in Wat-
tenbek wohnen möchten, davon
=> 10 junge Ehepaare ohne Kinder,

14 junge Paare mit 1 Kind,
3 junge Paare mit 2 Kindern,
4 Seniorenpaare
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Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
1.

weiter zu
Private Person (1)
Stellungnahme
vom 09.09.2019

Die Ausführungen werden seitens der Ge-
meinde Wattenbek zur Kenntnis genommen.
Ein Handeln der Gemeinde ist gem. § 1 Abs.3
BauGB notwendig, sobald und soweit es für
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung
erforderlich ist.
Ein Erfordernis liegt nach Ansicht der Ge-
meinde dann vor, wenn sie eine Vielzahl von
Anfragen nach Bauplätzen oder Wohnungen,
insbesondere aus der eigenen Bevölkerung
heraus hat, diese aber nicht zur Verfügung
stellen kann. Dies ist im „Innenentwicklungs-
konzept“ genau untersucht worden.

Die Bekundung, gegen das Vorhaben zu sein,
wird seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen, ist jedoch nicht pla-
nungs- und somit auch nicht abwägungsrele-
vant, sodass im Rahmen der gemeindlichen
Abwägung zum B-Plan Nr. 16 hierzu keine
Abwägung erfolgen kann.

Die Ausführungen zu „§ 22 GO“ werden sei-
tens der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis
genommen.
Die Befangenheitsvorschriften des §22 der
Gemeindeordnung (GO) legen genau fest, wer
wann befangen ist. Hätte eine Befangenheit
vorgelegen, wäre sie protokolliert worden.
Die Protokolle der öffentlichen Sitzungen der
Ausschüsse und der Gemeindevertretung sind
für jedermann einsehbar im Bürgerinformati-
onssystem auf der Homepage des Amtes
Bordesholm.
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Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
1.

weiter zu
Private Person (1)
Stellungnahme
vom 09.09.2019

Die Ausführungen zu der „Bebauung am
Spielplatz“ werden seitens der Gemeinde
Wattenbek zur Kenntnis genommen.
Ob der damalige Bürgermeister der privaten
Person (1) Zusagen gleich welcher Art ge-
macht hat, kann seitens der Amtsverwaltung /
Gemeinde nicht geprüft werden und ist nicht
auch bekannt.
Die Bebauung eines Teils des Spielplatzes ist
seinerzeit so von der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde
genehmigt worden.
Sofern hierdurch der privaten Person (1) er-
hebliche Nachteile entstanden sind, hätte die
private Person (1) die erteilte Genehmigung
gerichtlich prüfen lassen können.
Die Gemeinde selbst war nicht in das bauauf-
sichtliche Genehmigungsverfahren eingebun-
den.

Die Ausführungen zur „Auslastung der sozia-
len Infrastruktur“ und zu einer „älter werden-
den Generation“ werden seitens der Gemein-
de Wattenbek zur Kenntnis genommen.
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Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme / ergänzende Informationen Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
1.

weiter zu
Private Person (1)
Stellungnahme
vom 09.09.2019

Auszüge aus den Statistiken des Statistischen Amtes für Hamburg und SH (2020) Die nebenstehenden Abbildungen zeigen
ganz deutlich, dass die Gemeinde Wattenbek
im Vergleich zu den Gemeinden in Schleswig-
Holstein und den kleineren Gemeinden in
Schleswig-Holstein durch den demographi-
schen Wandel einer älter werdenden Genera-
tion nicht so stark betroffen ist.
Dies zeigt sich auch in der aktuellen (voran-
gestellten) Bewerberliste ganz deutlich. Die
örtliche junge Generation sucht ihren Platz in
der Gemeinde, nicht in 5 oder 10 Jahren, son-
dern jetzt.
Diesen Wattenbeker/innen eine Chance in
ihrer Heimatgemeinde zu bleiben ist Teil der
Daseinsfürsorge, die die Gemeinde ihnen und
der Gemeinde gegenüber hat.
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Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
1.

weiter zu
Private Person (1)
Stellungnahme
vom 09.09.2019

Ein Leerstand bedeutet nicht automatisch,
dass die Immobilien auf den freien Woh-
nungsmarkt kommen und dann den jungen
Familien vor Ort zur Verfügung gestellt wer-
den können.
Abgesehen davon hat die Gemeinde keine
rechtliche Handhabe auf diese Häuser und
kann dies nur als Zahl zur Kenntnis nehmen.

Die Behauptungen werden seitens der Ge-
meinde Wattenbek zur Kenntnis genommen,
sie sind jedoch nicht planungs- und somit
auch nicht abwägungsrelevant, sodass im
Rahmen der gemeindlichen Abwägung zum
B-Plan Nr. 16 hierzu keine Abwägung erfolgen
kann.

Der Bedarf wurde anhand der Interessenten-
liste, wie vorangestellt aufgelistet, geführt. Die
Liste ist aktuell und spiegelt den Nachfrage-
druck nach geeignetem Wohnraum / Wohn-
baugrundstücke aus der eigenen Bevölkerung
und aus der Region heraus sehr gut wieder,
sodass das Planungserfordernis hinreichend
begründet ist.
Bei der Aufstellung des „Innenentwicklungs-
konzeptes“ wurde auch die verkehrliche An-
bindung der „neuen“ Bauflächen und das Ver-
kehrsaufkommen betrachtet und qualifiziert
abgeschätzt, wobei die jetzt gewollte Auftei-
lung der Verkehre nicht betrachtet wurde.
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Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
1.

weiter zu
Private Person (1)
Stellungnahme
vom 09.09.2019

Die Vermutungen werden seitens der Ge-
meinde Wattenbek zur Kenntnis genommen.
Die Nutzung von Verkehrswegen bzw. die
Wahl von Verkehrsführungen ist immer ab-
hängig von der Reisegeschwindigkeit, so hei-
ßen, je langsamer ich zu meinem Ziel komme,
desto unattraktiver ist die Wegeführung.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.
Grundsätzlich teilt die Gemeinde Wattenbek
die Auffassung der privaten Person (1), dass
jeder Wohneinheit entsprechend den Lebens-
umständen durchschnittlich zwei Kfz hat und
auch nutzen wird.
Gleichzeitig ist aber auch erkennbar, dass mit
der zunehmenden Digitalisierung und der Ar-
beit von zu Hause aus sich zukünftig (nach
Corona) Veränderung in der Arbeitswelt erge-
ben werden, die auch Rückwirkungen auf die
Mobilität und das Verkehrsaufkommen haben
werden.
Die Ausführungen zu dem möglichen Ver-
kehrsaufkommen aufgrund des Baugebiets
(B-Plan Nr. 16) scheinen realistisch und wer-
den seitens der Gemeinde Wattenbek in die
weitere Bearbeitung des Vorhabens eigestellt.
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Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
1.

weiter zu
Private Person (1)
Stellungnahme
vom 09.09.2019

Der Lösungsansatz seitens der Gemeinde
Wattenbek sieht eine Teilung der Verkehre
aus der im Flächennutzungs- / Landschafts-
plan dargestellten Entwicklungsfläche vor und
somit auch eine Auf- und Verteilung möglicher
Belastungen, sodass das seitens der privaten
Person (1) aufgezeigte Szenario für den Be-
reich „Grüner Weg“ nicht erfolgen wird.
Das „Städtebauliche Konzept“ und der darauf
aufbauende Entwurf zum B-Plan Nr. 16 sehen
eine Trennung der Bauabschnitte innerhalb
der Entwicklungsfläche (lt. FNP) vor..
Die Gemeinde Wattenbek kann grundsätzlich
nachvollziehen, dass die „Altanlieger“, insbe-
sondere im Bereich „Grüner Weg“, die jedoch
auch einmal nach Wattenbek gezogen sind,
sich eine Verkehrsanbindung wünschen bzw.
keine weitere wohnbauliche Entwicklung in
deren Nahbereich, die zu keinen weiteren
Veränderungen und subjektiv wahrgenomme-
nen Belastungen in ihrem heutigen Wohnum-
feld führen würden. Aber Entwicklung, die zu
wahrnehmbaren Veränderungen führen wer-
den heißt aber auch, sich zu verändern, sich
auf neue Situationen einzustellen und Kom-
promisse einzugehen, wobei gemeinsam ver-
trägliche Lösungen zu suchen seinen werden.
Auf das Schreiben bzw. die Mail vom 07.09.
2019 wurde seitens der Amtsverwaltung am
12.09.2019 eine Mitteilung dahingehend
übermittelt, dass die Gemeindevertretung
bzw. der Bau- und Planungsausschuss diese
Stellungnahme in der nächsten Sitzung be-
handeln wird.
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Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
1.

weiter zu
Private Person (1)
Stellungnahme
vom 09.09.2019

Zwischenzeitlich wurde auch ein persönliches
Gespräch seitens der Gemeinde Wattenbek
und den privaten Personen (1) und (2) zu-
sammen mit der Amtsverwaltung und dem
Stadtplaner geführt und die Anregungen und
Bedenken aus den Stellungnahmen thema-
tisch erörtert.
Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher
Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme der privaten Per-
son (1) für die „Entwurfsplanung“ entspre-
chend den vorangestellten Abwägungsvor-
schlägen nicht.
Die vorangestellten Ausführungen werden,
sofern noch erforderlich, in die Planbegrün-
dung zum „Entwurf“ eingestellt.
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Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

2. Private Person (2)
Stellungnahme
vom 09.09.2019

Die Anregungen und Ausführungen
werden zur Kenntnis genommen teilweise
berücksichtigt.
Die fachtechnischen Hinweise und Ausfüh-
rungen der privaten Person (2) werden,
gleichwohl diese Stellungnahme außerhalb
eines förmlichen Beteiligungsschritts abgege-
ben worden ist, in den „Entwurf“ zum Bebau-
ungsplan Nr. 16 eingestellt und demzufolge
auch in angemessener Form in der Bauleit-
planung berücksichtigt.

Die Gemeinde Wattenbek nimmt die Ausfüh-
rungen zu einer „Planentwicklung“ zur Kennt-
nis.
Mit der Erstellung, Bearbeitung und Erörte-
rung des durch die Gemeinde Wattenbek be-
auftragten und erstellten „Innenentwicklungs-
konzeptes“ wurde auch für die Flächen am
Pommernweg / Grüner Weg berichtet und
gesprochen. Hierbei wurde, wie bereits in der
gelten Flächennutzungs- und Landschaftspla-
nung festgestellt wurde, dass diese Flächen
gut geeignet für eine wohnbauliche Entwick-
lung sind. Die Erstellung eines Innenentwick-
lungskonzeptes ist Grundlage für die weitere
bauliche Entwicklung in den Gemeinden in SH
generell, so auch in Wattenbek.
Die Ausführungen zur Täuschung oder Vertu-
schung von Sachverhalten, die für die Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen gewesen wä-
ren, weist die Gemeindevertretung entschie-
den zurück.
Es sollte nachvollziehbar sein, dass über bau-
liche oder sonstige Entwicklungen, dies gilt
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Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
2.

weiter zu
Private Person (2)
Stellungnahme
vom 09.09.2019

grundsätzlich für alle Sach- und Fachthemen
des gemeindlichen Zusammenlebens, erst
dann explizit gesprochen wird und werden
kann, wenn die Rahmenbedingungen in den
Grundausrichtungen klar sind. Die Gemeinde-
vertretung wird doch nicht mit Mutmaßungen
und irgendwelchen ungesicherten Ideen an
die Öffentlichkeit herantreten; dies hätte zu
viel mehr Missverständnissen geführt als jetzt
subjektiv von der privaten Person (2) wahrge-
nommen.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen, jedoch nicht in die gemeindliche
Abwägung eingestellt, da die Ausführungen
für den B-Plan Nr. 16 keine abwägungsrele-
vanten Informationen enthalten.
Die Information der Öffentlichkeit erfolgt über
das Maß der öffentlichen Beratungen und Er-
örterung in den gemeindlichen Gremien ent-
sprechend den gesetzlichen Regelungen des
BauGB (§ 3 Abs. 1 und 2 BauGB), unabhän-
gig von dem gewählten Planungsinstrument,
so dass die Öffentlichkeit über die gemeindli-
che Planung zum B-Plan Nr. 16 hinreichend
informiert worden ist und weiterhin informiert
wird. Zudem wurden den Anliegern Angebote
eines persönlichen Gesprächs zur Erörterung
von Einzelthemen, die in Verbindung mit die-
ser Planung stehen, angeboten. Die private
Person (2) hat hiervon zu einem späteren
Zeitpunkt (gegenüber der Abgabe dieser Stel-
lungnahme) Gebrauch gemacht.
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Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
2.

weiter zu
Private Person (2)
Stellungnahme
vom 09.09.2019

Die Ausführungen zu einer so genannten „Hol-
und Bringschuld“ werden seitens der Gemein-
de Wattenbek zur Kenntnis genommen, je-
doch nicht in die gemeindliche Abwägung ein-
gestellt, da die Ausführungen für den B-Plan
Nr. 16 keine abwägungsrelevanten Informati-
onen enthalten.
Die Gemeindevertretung weist darauf hin,
dass bereits im Rahmen der Erarbeitung des
„Innenentwicklungskonzeptes“ Workshops
durchgeführt wurden, zu denen die Watten-
beker/innen eingeladen waren, zu kommen,
um ihre Meinung sagen zu können. Hier wur-
de über die wohnbaulichen Entwicklungsmög-
lichkeiten informiert.
Erst zu dem Zeitpunkt, zu dem es sich ver-
dichtete, dass ein möglicher Erschließungs-
träger bereit sei, in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde sich einer Überplanung der „Acker-
flächen“ am Grünen Weg zu nähern, wurde in
der Gemeinde ernsthafter mit dem Thema
umgegangen.
Nach Auffassung der Gemeinde sollte man
nicht so einfach nur zwischen „Holen und
Bringen“ unterscheiden. Mit dem Bürgerinfor-
mationssystem und im Zuge der Digitalisie-
rung stehen heute jedem Interessierten ein
Medium zur Verfügung, sich frühzeitig, umfas-
send und fortlaufend zu informieren, was in
der Gemeinde Thema ist. Auch die, die gerne
in Wattenbek bleiben bzw. nach Wattenbek
kommen wollen machen,  nutzen diese Medi-
en und sind aktiv. Die Gemeinde ist ebenso
aktiv im Rahmen ihrer Beratungen in den
gemeindlichen Gremien und darüber hinaus
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entsprechend den gesetzlichen Regelungen
des BauGB.
Die geltende Flächennutzungsplanung ist seit
dem 30.05.2002 nunmehr rund 17 ½ Jahren
wirksam. Somit ist allen Wattenbeker/innen
hinlänglich bekannt, dass die wesentlichen
Entwicklungsflächen der Gemeinde Watten-
bek am östlichen Ortsrand liegen, so dass die
städtebauliche Zielsetzungen der Gemeinde
klar benannt sind.
Im August 2019 war es genau der richtige
Zeitpunkt, denn es gab die ersten Informatio-
nen, die es Wert waren, in die Öffentlichkeit zu
tragen. Also, nicht zu spät, sondern gerade
richtig.
Da es sich bei dem Vorhaben um ein förmli-
ches Bauleitplanverfahren handelt, stehen den
Bürgern/innen die gesetzlichen Regelungen
des BauGB zur Verfügung.

Die Gemeinde Wattenbek nimmt die Ausfüh-
rungen zu einer „gerechten Bedarfsermittlung“
zur Kenntnis.
Die Äußerung, dass seitens der Gemeinde
Wattenbek wohl keine angemessene Beteili-
gung der Bürger/innen zum Thema Entwick-
lung eines Neubaugebiets (B-Plan Nr. 16), wie
versprochen, erfolgt sei, kann so nicht unbe-
antwortet „im Raum stehen bleiben“, gleich-
wohl dies nicht abwägungsrelevant ist.
Es sollte nachvollziehbar sein, dass nicht jede
Information zu diesem Thema öffentlich kom-
muniziert werden muss. Dies betrifft insbe-
sondere die vorbereitenden Untersuchungen
und sonstige Überlegungen der Gemeinde
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hierzu.
Im übrigen wurden im Rahmen des Innenent-
wicklungsgutachtens Workshops durchge-
führt, zu denen die Wattenbeker/innen einge-
laden waren zu kommen, um ihre Meinung
sagen zu können.

Die Ausführungen gegen mehr „Verkehr auf
dem Grünen Weg“ und gegen eine „Vergröße-
rung von Wattenbek“ werden seitens der Ge-
meinde Wattenbek zur Kenntnis genommen
und wie folgt im Rahmen der gemeindlichen
Abwägung in die Entwurfsplanung wie folgt
eingestellt.
Die Gemeinde Wattenbek kann grundsätzlich
nachvollziehen, dass die „Altanlieger“, insbe-
sondere im Bereich „Grüner Weg“, die jedoch
auch einmal nach Wattenbek gezogen sind,
sich eine Verkehrsanbindung wünschen bzw.
keine weitere wohnbauliche Entwicklung in
deren Nahbereich, die zu keinen weiteren
Veränderungen und subjektiv wahrgenomme-
nen Belastungen in ihrem heutigen Wohnum-
feld führen würden. Aber Entwicklung heißt
auch, sich zu verändern und Kompromisse
einzugehen, wobei gemeinsam verträgliche
Lösungen zu suchen sind.
Der Lösungsansatz seitens der Gemeinde
Wattenbek sieht eine Teilung der Verkehre
aus der im Flächennutzungs- / Landschafts-
plan dargestellten Entwicklungsfläche vor und
somit auch eine Auf- und Verteilung möglicher
Belastungen.
Die geltende Flächennutzungsplanung ist seit
dem 30.05.2002 nunmehr rund 17 ½ Jahren
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wirksam. Somit ist allen Wattenbeker/innen
hinlänglich bekannt, dass die wesentlichen
Entwicklungsflächen der Gemeinde Watten-
bek am östlichen Ortsrand liegen, so dass die
städtebauliche Zielsetzungen der Gemeinde.
Die Wahrung eines dörflichen Charakters,
gleichwohl die Gemeinde im baulichen Zu-
sammenhang mit der Gemeinde Bordesholm
als Unterzentrum liegt, ist auch Anliegen der
Gemeindevertretung. Sofern die Sorgen einer
Verstädterung sich um die Mehrfamilienhäu-
ser ranken, kann die Gemeinde die private
Person (2) beruhigen und ein Beispiel (s.
nachfolgende Animation) für die zukünftigen
Mehrfamilienhäuser (MFH) zur Info geben.

Dagegen wirkt die Wohnbebauung in der Ge-
meinde Brügge an der Brügger Chaussee
eher städtisch und „fremd“.
Sicherlich werden innerhalb der nächsten Jah-
re / Jahrzehnt Bestandshäuser frei werden,
wobei durch die Gemeinde nicht sichergestellt
werden kann, dass diese privaten Immobilien
von Wattenbeker/innen (örtlicher Bedarf)
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erworben werden können.
Lediglich wenn die Gemeinde oder die Ge-
meinde mit einem Erschließungsträger Bau-
flächen entwickeln kann, kann auch in ausrei-
chender Weise sichergestellt werden, dass die
Watterbeker/innen eine berechtigte Chance
auf ein Grundstück / Wohnung in Wattenbek
haben.
Die nachfolgende Interessenliste aus Spät-
sommer 2020 dokumentiert ganz deutlich den
örtlichen Bedarf, insbesondere von jungen
Wattenbeker/innen, die in ihrer Gemeinde
bleiben, eine Familie gründen oder gemein-
sam groß und auch alt werden wollen :
ca. 120 Anfragen, davon
=> 31 Wattenbeker Einwohner oder Kinder

von Wattenbekern die in Wattenbek auf-
gewachsen sind und gern wieder in Wat-
tenbek wohnen möchten, davon
=> 10 junge Ehepaare ohne Kinder,

14 junge Paare mit 1 Kind,
3 junge Paare mit 2 Kindern,
4 Seniorenpaare

Die „baufreudigen“ jungen Wattenbeker/innen
brauchen eine Perspektive, die nicht einen
Zeitraum von 5 - 10 Jahre umfasst, sondern
kalkulier- und berechenbar  ist. Hierfür setzt
sich die Gemeindevertretung mit ihrer Planung
zum B-Plan Nr. 16 ein.
Die Gemeinde Wattenbek nimmt den Wunsch
zur Erstellung einer Liste „gegen das Bauge-
biet“ zur Kenntnis, wird dies aber nicht weiter
berücksichtigen, warum auch.



Gemeinde Wattenbek - B-Plan Nr. 16 Abwägungsvorschlag zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Seite 20 von 119

Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
2.

weiter zu
Private Person (2)
Stellungnahme
vom 09.09.2019

Die allgemeine Aussage enthält keine abwä-
gungsfähige Informationen und ist somit nicht
abwägungsrelevant.
Die Gemeindevertretung hat im Rahmen der
Daseinsvorsorge u.a. auch dafür zu sorgen,
dass geeigneter Wohnraum und Baugrund-
stücke in ausreichender Anzahl für den örtli-
chen Bedarf entsprechend der Nachfrage zur
Verfügung gestellt werden können. Hierzu
dient der Flächennutzungsplan der Gemeinde
als „städtebauliches Entwicklungskonzept“,
welches seit Feb. 2018 durch das „Innenent-
wicklungskonzept“ ergänzt worden ist.
Auf das Schreiben bzw. die Mail vom 07.09.
2019 wurde seitens der Amtsverwaltung am
12.09.2019 eine Mitteilung dahingehend
übermittelt, dass die Gemeindevertretung
bzw. der Bau- und Planungsausschuss diese
Stellungnahme in der nächsten Sitzung be-
handeln wird. Zwischenzeitlich wurde auch ein
persönliches Gespräch seitens der Gemeinde
Wattenbek und den privaten Personen (1) und
(2) zusammen mit der Amtsverwaltung und
dem Stadtplaner geführt und die Stellung-
nahmen thematisch erörtert.
Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher
Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme der privaten Per-
son (2) für die „Entwurfsplanung“ entspre-
chend den vorangestellten Abwägungsvor-
schlägen nicht.
Die vorangestellten Ausführungen werden,
sofern noch erforderlich, in die Planbegrün-
dung zum „Entwurf“ eingestellt.



Gemeinde Wattenbek - B-Plan Nr. 16 Abwägungsvorschlag zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Seite 21 von 119

Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

3. Private Personen (3)
Stellungnahme
vom 05.07.2020

Die Anregungen und Ausführungen
werden zur Kenntnis genommen und
teilweise berücksichtigt.
Die fachtechnischen Hinweise und Anregun-
gen sowie Bedenken der privaten Personen
(3) werden entsprechend der gemeindlichen
Abwägung in den „Entwurf“ zum Bebauungs-
plan Nr. 16 eingestellt und demzufolge auch in
angemessener Form in der Bauleitplanung
berücksichtigt.

Zur Klarstellung weist die Gemeinde Watten-
bek / die Amtsverwaltung darauf hin, dass es
sich bei der abgegebenen Stellungnahme um
Anregungen und Bedenken im Rahmen eines
förmlichen Planaufstellungsverfahrens nach
dem BauGB handelt, so dass es sich somit
auch um kein Widerspruchsverfahren handelt.

Die Ausführungen gegen eine „Vergrößerung
von Wattenbek“ werden seitens der Gemeinde
Wattenbek zur Kenntnis genommen und wie
folgt im Rahmen der gemeindlichen Abwä-
gung in die Entwurfsplanung wie folgt einge-
stellt.
Die Gemeinde Wattenbek kann grundsätzlich
nachvollziehen, dass die „Altanlieger“, insbe-
sondere im Bereich „Grüner Weg“ sich eine
Verkehrsanbindung wünschen, die zu keinen
weiteren Veränderungen in ihrem heutigen
Wohnumfeld führen würden. Aber Entwicklung
heißt auch, sich zu verändern und Kompro-
misse einzugehen, wobei gemeinsam verträg-
liche Lösungen zu suchen sind.
Der Lösungsansatz seitens der Gemeinde
Wattenbek sieht eine Teilung der Verkehre
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Geschosswohnungsbau in der Nachbargemeinde Brügge

aus der im Flächennutzungs- / Landschafts-
plan dargestellten Entwicklungsfläche vor und
somit auch eine Auf- und Verteilung möglicher
Belastungen.
Die geltende Flächennutzungsplanung ist seit
dem 30.05.2002 nunmehr rund 17 ½ Jahren
wirksam. Somit ist allen Wattenbeker/innen
hinlänglich bekannt, dass die wesentlichen
Entwicklungsflächen der Gemeinde Watten-
bek am östlichen Ortsrand liegen.
Die Wahrung eines dörflichen Charakters,
gleichwohl die Gemeinde im baulichen Zu-
sammenhang mit der Gemeinde Bordesholm
als Unterzentrum liegt, ist auch Anliegen der
Gemeindevertretung. Sofern die Sorgen einer
Verstädterung sich um die Mehrfamilienhäu-
ser ranken, kann die Gemeinde die privaten
Personen (3) beruhigen und ein Beispiel (s.
nachfolgende Animation) für die zukünftigen
Mehrfamilienhäuser (MFH) zur Info geben.

Dagegen wirkt die Wohnbebauung in der Ge-
meinde Brügge an der Brügger Chaussee
eher städtisch und „fremd“.
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Das MFH dagegen ist in seiner Formsprache
als ortstypisch zu bewerten.
Eine Verstädterung ist auch immer gekenn-
zeichnet durch eine höhere Bebauungsdichte,
kleinere Grundstücksflächen, Gebäudehöhen
in Verbindung mit einer dementsprechend
hohen Anzahl an Wohneinheiten und Kraft-
fahrzeugen. Das geplante Wohngebiet hinge-
gen, wie auch in der Öffentlichkeitsbeteiligung
vorgestellt, zeichnet sich durch überwiegend
großzügig geschnittene Grundstücke, durch
eine Begrenzung der Höhe baulicher Anlagen
auf max. 9,50 m und einer GRZ von rund 0,3
sowie einer Begrenzung der Wohneinheiten
auf das übliche Maß von 2 Wohneinheiten
(pro Wohngebäude) mit Ausnahme der Mehr-
familienhäuser (s.o.) aus, so dass nach Auf-
fassung der Gemeindevertretung Wattenbek
Dorf bleibt und nicht Stadt wird.

Die Ausführungen zur „Notwendigkeit der
Ortsentwicklung“ werden seitens der Gemein-
de Wattenbek zur Kenntnis genommen und in
die gemeindliche Abwägung wie folgt einge-
stellt.
Nach über 12 Jahren einer Aufstellung eines
Baugebietes ( B-Plan Nr. 14) und der Nach-
fragen nach Baugrundstücken ist es für die
Gemeinde Wattenbek der richtige Zeitpunkt,
über ein neues und angemessen dimensio-
niertes Baugebiet nachzudenken bzw. in die
Ausgestaltung der Planung einzusteigen.
Die Aufstellung des Innenentwicklungsgutach-
tens (2017) war eine Grundlage, sich mit der
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weiteren Entwicklung der Gemeinde zu befas-
sen.
Den Bedarf hat die Gemeinde zusammen mit
der Amtsverwaltung durch die vorliegenden
Anfragen nach Baugrundstücken (180 Anfra-
gen sind für eine kleine Gemeinde sehr viel
und dokumentiert den starken Nachfragedruck
nach Wohnraum im Ordnungsraum Kiel) in
der Gemeinde und die seinerzeit für alle Ge-
meinden des Amtes erstellte „Strategie De-
mographie und Siedlungsentwicklung“ von
2016 (erstellt von stadt&land und BfL) und die
„Flächenpotenzialanalyse Wohnungsbau in
den Siedlungsschwerpunkten des Ordnungs-
raums Kiel“ (von 2018) ermittelt.
Darüber hinaus wurde bekannter Weise nach
der Öffentlichkeitsbeteiligung (Juni 2020) eine
aktuelle Interessenliste (für das Wohngebiet)
erstellt:
ca. 120 Anfragen eingegangen, davon
=> 31 Wattenbeker Einwohner oder Kinder

von Wattenbekern, die in Wattenbek auf-
gewachsen sind und gern wieder in Wat-
tenbek wohnen möchten, davon
=> 10 junge Ehepaare ohne Kinder,

14 junge Paare mit 1 Kind,
3 junge Paare mit 2 Kindern,
4 Seniorenpaare

Somit bestätigt sich einerseits der hohe Nach-
fragedruck in dem Siedlungsgebiet Bordes-
holm und Nachbargemeinden und anderer-
seits die Nachfrage aus der Gemeinde Wat-
tenbek selbst heraus, wobei der demographi-
sche Wandel hier nicht sichtbar wird.
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Die Ausführungen und Hinweise bezüglich
eines „Verkehrsgutachtens“ werden seitens
der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis ge-
nommen.
Der Begriff des „Verkehrsgutachtens“ im Sin-
ne eines Gutachtens ist ein bisschen zu hoch
gegriffen. Ein qualifiziertes Ing.- Büro hatte
seiner Zeit für die Gemeinde Wattenbek quali-
fiziert abgeschätzt, mit welchen Verkehren
und demzufolge auch mit welchen möglichen
Belastungen zu rechnen wäre.
Die Abschätzungen sollten der Gemeinde in
ihrer Entscheidungsfindung zu der verkehrli-
chen Erschließung und zur Realisierung der
wohnbaulichen Erweiterungsflächen dienen.
Dementsprechend ist es ein internes Arbeits-
papier der Gemeinde, welches zudem nicht
den heutigen Planungsstand wiederspiegelt.
Die Gemeinde Wattenbek stimmt den Anre-
gungen der privaten Personen (3) zu, dass mit
der nunmehr verfolgten Erschließungs - Vari-
ante sich die früheren Annahmen verändern
werden. Gleichwohl wird es weiterhin eine
gewisse Aufteilung der Verkehre geben, so
dass nicht alle Fahrten von und zum Plange-
biet über den „Grüner Weg“ führen werden,
denn mit den geplanten Aus- und Umbau-
maßnahmen wird der „Grüne Weg“ für eine
zügige und zielgenaue Fahrt unattraktiver als
in seinem heutigen Zustand einer „geradlini-
gen Piste“.
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Die Anregung z und Ausführungen zum „Aus-
bau Grüner Weg“ werden seitens der Ge-
meinde Wattenbek zur Kenntnis genommen
und wie folgt in die gemeindliche Abwägung
zum B-Plan-Entwurf eingestellt.
Die Gemeinde Wattenbek hat sich in der Zwi-
schenzeit, also nach der Öffentlichkeitsbeteili-
gung, auf eine Breite des Gehbereiches von
1,75 m festgelegt.
Die gemeindliche Wegeverbindung „Grüner
Weg“ liegt in einer 30 km/h-Zone und ist gem.
gültiger „Richtlinie für die Anlage von Stadt-
straßen“ (RASt 06) und den geplanten Maß-
nahmen (B-Plan Nr. 16) vom Charakter her
einer Wohnstraße zuzuordnen. Danach be-
stehen für die Gehwege keine besonderen
Anforderungen.
Der Verkehrsraum wird unter den geplanten
Voraussetzungen grundsätzlich als Mischflä-
che im Sinne einer „Shared Space“-Variante
zugeordnet. Die Auslegung orientiert sich an
den in Aussicht genommenen unterschiedli-
chen Verkehrsteilnehmerbedarfen. Zur Erläu-
terung:
„Shared Space ist ein in den Niederlanden entwi-
ckelter Begriff der bereits seit längerer Zeit be-
kannte Lösungsstrategien zur Bewältigung städti-
scher Verkehrsprobleme durch die Gestaltung von
Mischverkehrsflächen in einer neuen Form zu-
sammenfasst. Shared Space ist kein rechtlich defi-
nierter oder genormter Ansatz. Daher wird dieser
Begriff für sehr unterschiedliche Konzepte ver-
wendet. Folgende elementaren Grundsätze gelten
jedoch für die Meisten der unter dem Namen Sha-
red Space bekanntgewordenen Projekte,
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wie z.B.:
Selbsterklärende Räume
Selbsterklärende Straßenräume als wesentlicher
Bestandteil von „Shared Space“ sollen das soziale
Miteinander der Verkehrsarten fördern und dazu
führen, dass sich der motorisierte Verkehr als Gast
im Straßenraum fühlt, was zu erhöhter Vorsicht
und mehr Sicherheit beiträgt.
Die im öffentlichen Raum einzuhaltenden Regeln
werden nicht mehr aufwändig und abstrakt durch
Schilder und Verbote vermittelt, sondern sind di-
rekt im Raum und aus dem Umfeld ablesbar. Ziel
ist eine Gestaltung des Straßenraumes, die intuitiv
zu einer langsameren Fahrweise und einer stärke-
ren gegenseitigen Rücksichtnahme anhält. Voraus-
setzungen dafür sind:
Lokale, identitätsstiftende Gestaltung
Unterstützt wird der Prozess durch eine geeignete
bauliche Gestaltung. Statt eines an den Erforder-
nissen des schnellen Kfz-Verkehrs orientierten,
normierten Straßendesigns kommen sorgfältig
gewählte Elemente zum Einsatz, die den Straßen-
raum lebendig machen und das intuitiv richtige
Verhalten der Verkehrsteilnehmer unterstützen.
Wichtig ist dabei die Verwendung lokaler Materia-
lien, eine abwechslungsreiche, kleinteilige Gestal-
tung sowie die Betonung identitätsstiftender und
kulturhistorischer Elemente. Oft entscheiden De-
tails über die Qualität des Entwurfs.“
Die Gemeinde hat sich zusätzlich ausdrücklich
für eine bauliche Darstellung eines Fahrberei-
ches und eines Gehbereiches entschieden,
um den unterschiedlichen Verkehrsteilneh-
mern möglichst sichere Vorrangbereiche
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anzubieten.
Der Gehbereich wurde unter Berücksichtigung
der Vorgaben für Gehwege auf 1,75 m + Ein-
fassungsbord ausgelegt. Die Gemeinde folgt
der Breitenermittlung der privaten Personen
(3) nicht. Die Straßenplanung bleibt diesbe-
züglich unverändert.

Die Anregungen und Ausführungen zur Aus-
weisung und Ausgestaltung „Grüner Weg“ als
„Spielstraße - verkehrsberuhigter Bereich“
werden seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen und wie folgt in die
gemeindliche Abwägung zum B-Plan-Entwurf
eingestellt.
Die Ausweisung einer Spielstraße setzt i.d.R.
voraus, dass sich beidseitig der Straße
Grundstücke mit angeschlossenen Zugängen
und Grundstückszufahrten der Wohnbebau-
ung befinden.
Zusätzlich sollte die Länge auf max. 300 m
begrenzt sein. Beides ist im vorliegenden Fall
nicht bzw. extrem begrenzt vorhanden.
Der Anordnung eines „Verkehrsberuhigten
Bereiches - auch Spielstraße genannt“ durch
die zuständige Verkehrsaufsichtsbehörde des
Kreises RD-ECK wird negativ entgegen gese-
hen, zumal die nachfolgende Erschließung als
Spielstraße vorgesehen wird, sodass die Län-
gen fast um das Doppelte überschritten wer-
den würden.
Die Gemeinde ist zu dem Ergebnis gekom-
men, dass eine effektive Geschwindigkeitsre-
duzierung durch Gabionen (ist ein mit Steinen
gefüllter Drahtkorb) erreicht werden kann,
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wenn diese „eng“ am Fahrbahnrand angeord-
net werden (s. nachfolgende Systemdarstel-
lung).

Die Gabionen werden vor, am und hinter dem
Spielplatz angeordnet.
Mit dieser einengenden Anordnung kann auf
dieser Strecke / in diesem Bereich die Ge-
schwindigkeit dauerhaft niedrig gehalten wer-
den, die Gabionen bewirken ein vorsichtiges
Fahren.

Die Anregungen und Ausführungen zur An-
ordnung von „Bremsschwellen“ werden sei-
tens der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis
genommen.
Am Beginn und Ende der geplanten Aus-
weichbereiche mit Baumtoren bzw. beidseiti-
gen Gabionen sind Anrampungen geplant.
Weitere nicht eindeutig erkennbare Hindernis-
se bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 30
km/h auf Grundlage eines vermuteten ord-
nungswidrigen Verhaltens der motorisierten
Verkehrsteilnehmer werden als kontraproduk-
tiv eingestuft.

Die Anregung zur Anlage eines „Zebrastrei-
fens“ wird seitens der Gemeinde Wattenbek
zur Kenntnis genommen und wie folgt in die
gemeindliche Abwägung zum B-Plan-Entwurf
eingestellt.
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Zebrastreifen bedürfen der Anordnung durch
die Verkehrsaufsichtsbehörde des Kreises
RD-ECK unter der Voraussetzung deutlich
querenden Fußgängerverkehrs. Im vorliegen-
den Fall gibt es keinen querenden Fußgän-
gerverkehr zur gegenüberliegende Straßen-
seite. Einer Anordnung müsste voraussichtlich
negativ entgegen gesehen werden.
Aus den vorangestellten Gründen hat sich die
Gemeinde Wattenbek für eine Positionierung
der Gabionen entschieden, als ein probates
Mittel zur Geschwindigkeitsreduzierung.

Die Anregung und Ausführungen zur Anlage
des „Gehweges auf der Spielplatz abgewand-
ten Seite“ werden seitens der Gemeinde Wat-
tenbek zur Kenntnis genommen und wie folgt
in die gemeindliche Abwägung zum B-Plan-
Entwurf eingestellt.
Der Gehbereich wurde gerade aufgrund des
Spielplatzes und der vorhandenen Gehweg-
anschlüsse aus der Hermann-Berndt-Straße
auf der Südseite „Grüner Weg“ platziert.
Eine rückwärtige Bebauung der Grundstücke
Pommernweg Nr. 19 - 35 (fortl. unger. Nr.) mit
Anschluss an den Grünen Weg, wie sie in
einer Bebauungsstudie durch die Gemeinde
einmal skizziert worden ist, ist durch den
Planentwurf des derzeit in Aufstellung befind-
lichen B-Planes Nr. 16 nicht mehr als gesi-
chert anzunehmen. Inwieweit es zu einem
späteren oder anschließenden Zeitpunkt zu
einer Überplanung einzelner Grundstücksbe-
reiche am „Grünen Weg“ kommt, bleibt der
politischen Willensbildung vorbehalten.
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Die Ausführungen bezüglich der Ausgestal-
tung des „Gehweges werden seitens der Ge-
meinde Wattenbek zur Kenntnis genommen
und mit Bezugnahme auf die Erschließungs-
planung wie folgt beantwortet.
Es wird auf die vorgenannte Planungsabsicht
eines „Shared-Space-Bereiches“ sowie auf die
hierzu erfolgten Erläuterungen verwiesen. Die
Abgrenzung des Gehbereiches erfolgt durch
einen Rundbordstein.

Die Fragestellung bezüglich der „Führung des
Fahrradverkehrs“ wird seitens der Gemeinde
Wattenbek zur Kenntnis genommen und mit
Bezugnahme auf die Erschließungsplanung
wie folgt beantwortet.
Fahrradfahrern, die aus Gründen des Sicher-
heitsabstandes nicht überholt werden können,
ist durch den Kfz-Verkehr zu folgen. Eine si-
chere Vorbeifahrt ist in den Aufweitungsbe-
reichen gegeben.

Die Anregung und Ausführungen zu „alternati-
ven Erschließungssystemen“ wird seitens der
Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis genom-
men und wie folgt in die gemeindliche Abwä-
gung zum B-Plan-Entwurf eingestellt.
Der Lösungsansatz seitens der Gemeinde
Wattenbek sieht eine Teilung der Verkehre
aus der im Flächennutzungs- / Landschafts-
plan dargestellten Entwicklungsfläche vor.
Begleitend durch verkehrsordnende Maßnah-
men (Fahr-bahnverschwenke, Baumtore und
Fahrbahneinengungen durch Gabionen), wird
der zukünftige Verkehr über das bestehende
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Straßennetz der Schulstraße (K 8) zugeführt.
Eine Zufahrt über die Brügger Chaussee ist
rechtlich nicht möglich und wurde bereits sei-
nerzeit im Planaufstellungsverfahren zum
kommunalen Flächennutzungsplan als nicht
umsetzbar verworfen und dementsprechend
auch nicht in einer entsprechenden boden-
rechtlich relevanten Form dargestellt.

Die Ausführungen zum „Fahrbahnbelag“ und
zu einem „Beweissicherungsverfahren“ wer-
den seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen und wie folgt in die ge-
meindliche Abwägung zum B-Plan-Entwurf
wie folgt eingestellt.
Bei der angestrebten Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf 30 km/h sind die differenten Ge-
räuschentwicklungen zwischen einer Asphalt-
decke und einer Pflasterdecke als nicht signi-
fikant zu betrachten.
Zugleich ist zu bedenken, dass ein schwarzes
Asphaltband nicht wirklich den Kfz-Fahrer zu
einer reduzierten Geschwindigkeit motiviert.
Eine Schrägverlegung des Pflasters (45° zur
Fahrtrichtung) wäre einer Geräuschminimie-
rung zuträglich. Dies wird außerhalb der Bau-
leitplanung im Rahmen der nachgeordneten
Erschließungsplanung durch die Gemeinde
geprüft und entschieden.
Die Besorgnis einer Schädigung des Gebäu-
des wird seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen.
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Für die Grundstücke Berliner Ring Nr. 16a und
Nr.16b und Hermann-Berndt-Straße Nr.10 und
Nr. 13 bietet der Vorhabenträger eine Beweis-
sicherung an. Das Angebot besteht nur inso-
weit, wie der jeweilig betroffene Grundstücks-
eigentümer auch der Vornahme eines Be-
weissicherungsverfahrens zustimmt.

Die Ausführungen zur „Obstbaumwiese“ und
„zu den Besitzverhältnissen“ werden seitens
der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis ge-
nommen und wie folgt im Rahmen der ge-
meindlichen Abwägung in die Entwurfsplan-
ung wie folgt eingestellt.
Die innerhalb des Plangebiet gem. den Dar-
stellungen des FNP befindlichen „Maßnah-
menflächen“ werden als solche auch umge-
setzt in Form einer Grünfläche mit Ausgleichs-
funktionen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 i.V.m. § 9 (1) Nr.
20 BauGB) und einem Pflanzgebot (nach § 9
Abs. 1 Nr. 25a BauGB, das auch ein Erhal-
tungsgebot beinhaltet) für Obstbäume. Darü-
ber hinaus werden zur Kompensation von
Beeinträchtigungen der innenliegenden
Knicks, die wie auch die randlichen Knicks im
Westen und Norden erhalten bleiben, zusätz-
lich Knickneuanlagen im süd-/östlichen Plan-
bereich vorgenommen.
Die vorgenannten Flächen und Maßnahmen
werden auf privaten Grundstücksflächen (Op-
tion 1) durchgeführt und zur dauerhaften Er-
haltung überlassen. Dies vorausgeschickt
besteht nach Auffassung der Gemeinde in
diesem Zusammenhang kein Erfordernis zur
Änderung der Planung.
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Dieses liegt darin begründet, dass
 die Gemeinde lediglich die randlichen

Maßnahmen zur „Ortsrandeingrünung“ und
zur „Knickneuanlage“ auf zukünftigen priva-
ten Grundstücksflächen realisiert haben
möchte.

 Zur Sicherstellung der erforderlichen
Pflanzmaßnahmen, sollen diese zusam-
menhängend durch den Erschließungs-
bzw. Vorhabenträger ausgeführt werden.

 Die künftigen einzelnen Grundstückseigen-
tümer werden zudem mit dem Kauf des
Grundstücks verpflichtet, die herstellten
Maßnahmen bzw. Pflanzungen gem. § 9
(1) 20 BauGB dauerhaft zu erhalten, fach-
gerecht zu pflegen und Abgänge zu erset-
zen, wobei die Saumstreifen als private
Grünfläche den Knicks bzw. den Wällen mit
Gehölzen in einer Breite von 3,0 m. bezo-
gen auf den Wallfuß, vorgelagert festge-
setzt werden.

 Im Kaufvertrag werden leichtverständliche
Erläuterungen zum Knickschutz gegeben,
die umsetzungsorientiert formuliert sein
werden.

Die Gemeinde hat sich im Rahmen der Erar-
beitung des „Städtebaulichen Konzeptes“
frühzeitig mit der Thematik einer „gemeindli-
chen Obstbaumwiese“ auseinander gesetzt
und ist in der Erörterung zu der Auffassung
gelangt, dass die Gemeinde die Pflege und
Unterhaltung der Obstbaumwiesen nicht dau-
erhaft sicherstellen werden kann. Zudem wäre
die langfristige, finanzielle Belastung aus or-
dentlichen Haushaltsmitteln nicht zu leisten.
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Insgesamt geht die Gemeinde Wattenbek
aber davon aus, dass sie somit entsprechend
der Ausführungen der privaten Personen (3)
eine geeignete und sachgerechte Lösung zur
Herstellung und Erhaltung der im Plangel-
tungsbereich geplanten Maßnahmen vorsieht.
Die Ausführungen und Anregungen zum
„Ortsbild“ werden seitens der Gemeinde Wat-
tenbek zur Kenntnis genommen und teilweise
berücksichtigt. Eine Änderung der Planung
erfolgt nicht.
Dieses liegt darin begründet, dass sich die
Gemeinde ausgehend von dem geltenden
Flächennutzungsplan bereits während der
Planentwicklung mit der Aufteilung des Plan-
gebietes und hier insbesondere mit der Frage
befasst hat, welche Standorte für Einzelhaus-
bebauung und welche für Mehrfamilienhäuser
vorgesehen werden können und sollen.
Dabei strebt die Gemeinde max. Gebäude-
höhen mit einer Firsthöhe von max. 9,5 m an,
so dass sich die entstehenden Gebäude dies-
bezüglich nicht unterscheiden werden. Gleich-
wohl wird es so sein, dass die Mehrfamilien-
häuser ein größeres Volumen haben werden.
Dieses ist von der Gemeinde allerdings ge-
wollt, um innerhalb des geplanten Wohnge-
biets für verschiedene Nutzer ein differenzier-
tes Wohnraumangebot zu ermöglichen.
Zudem sind in der Gemeinde Wattenbek und
in räumlicher Nähe zum Plangebiet durchaus
auch Gebäude mit mehreren Wohneinheiten
vorhanden, so dass nicht pauschaliert gesagt
werden kann, dass eine solche Bebauung
nicht in das Ortsbild passe.
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Entsprechend der welligen Höhenentwicklung
innerhalb des Plangebiets werden die vier
Mehrfamilienhäuser einerseits im Südosten
rund 2,0 m tiefer liegen als die westlichen
(Richtung Pommernweg) und andererseits im
Nordwesten rund 1,0 m höher, wobei diese
dort am Rande des bestehenden Knicks posi-
tioniert sind und so auch durch den Knick
selbst abgeschirmt werden (vgl. hierzu auch
die Ausführungen in der Begründung zum
Vorentwurf, Seite 28 mit Abb. 7f).
Die Anregungen zur konsequenten „ökologi-
scher Ziele des Bordesholmer Lands“ werden
seitens der Gemeinde Wattenbek zur Kennt-
nis genommen.
Bereits im Zuge der Erarbeitung des Städte-
baulichen Konzeptes wurde darauf geachtet,
dass das innere Erschließungssystem einen
Zuschnitt möglichst aller Baugrundstücke der-
art ermöglicht, wonach die Wohngebäude in
Nord-Süd-Richtung ausgerichtet werden kön-
nen, zur Nutzung der Sonneneinstrahlung (PV
oder Passivhaus).
Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird die
Gemeinde in die Eigenverantwortung der
Grundstückserwerber legen, wobei mit dem
Verzicht auf einen Gasanschluss im Plange-
biet im Umkehrschluss erneuerbare Energie-
quellen zu nutzen sein werden.

Dem Wunsch auf Benachrichtigung und Be-
antwortung der vorgetragenen Fragestellun-
gen und Anregungen wurde durch die Ge-
meinde Wattenbek / Amtsverwaltung Rech-
nung getragen.
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Zur Klarstellung weist die Gemeinde Watten-
bek / die Amtsverwaltung darauf hin, dass es
sich bei der abgegebenen Stellungnahme um
Anregungen und Bedenken im Rahmen eines
förmlichen Planaufstellungsverfahrens nach
dem BauGB handelt, so dass hier weder Fris-
ten seitens der privaten Person gesetzt wer-
den können, noch eine Rechtsprüfung durch-
geführt wird und es sich somit auch um kein
Widerspruchsverfahren handelt.

Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher
Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme der privaten Per-
sonen (3) für die „Entwurfsplanung“ entspre-
chend den vorangestellten Abwägungsvor-
schlägen nicht.
Die vorangestellten Ausführungen werden,
sofern noch erforderlich, in die Planbegrün-
dung zum „Entwurf“ eingestellt.
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4. Private Personen (4)
Stellungnahme
vom 07.07.2020

Die Anregungen und Ausführungen
werden zur Kenntnis genommen.
Die fachtechnischen Hinweise und Ausfüh-
rungen der privaten Personen (4) werden in
den „Entwurf“ zum Bebauungsplan Nr. 16 ein-
gestellt und demzufolge auch in angemesse-
ner Form in der Bauleitplanung berücksichtigt.

zu Wegeführung
Die Ausführungen zur „Verkehrssicherheit auf
dem auszubauenden Grünen Weg“ werden
seitens der Gemeinde Wattenbek zur Kennt-
nis genommen und in die der der Bebauungs-
planung nachgeordneten Erschließungspla-
nung wie folgt eingestellt:
Der Verkehrsraum wird unter den geplanten
Voraussetzungen grundsätzlich als Mischflä-
che im Sinne einer „Shared Space“-Variante
zugeordnet. Die Auslegung orientiert sich an
den in Aussicht genommenen unterschiedli-
chen Verkehrsteilnehmerbedarfen. Zur Erläu-
terung:
„Shared Space ist ein in den Niederlanden entwi-
ckelter Begriff der bereits seit längerer Zeit be-
kannte Lösungsstrategien zur Bewältigung städti-
scher Verkehrsprobleme durch die Gestaltung von
Mischverkehrsflächen in einer neuen Form zu-
sammenfasst. Shared Space ist kein rechtlich defi-
nierter oder genormter Ansatz. Daher wird dieser
Begriff für sehr unterschiedliche Konzepte ver-
wendet. Folgende elementaren Grundsätze gelten
jedoch für die Meisten der unter dem Namen Sha-
red Space bekanntgewordenen Projekte,
wie z.B.:
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Selbsterklärende Räume
Selbsterklärende Straßenräume als wesentlicher
Bestandteil von „Shared Space“ sollen das soziale
Miteinander der Verkehrsarten fördern und dazu
führen, dass sich der motorisierte Verkehr als Gast
im Straßenraum fühlt, was zu erhöhter Vorsicht
und mehr Sicherheit beiträgt.
Die im öffentlichen Raum einzuhaltenden Regeln
werden nicht mehr aufwändig und abstrakt durch
Schilder und Verbote vermittelt, sondern sind di-
rekt im Raum und aus dem Umfeld ablesbar. Ziel
ist eine Gestaltung des Straßenraumes, die intuitiv
zu einer langsameren Fahrweise und einer stärke-
ren gegenseitigen Rücksichtnahme anhält. Voraus-
setzungen dafür sind:
Lokale, identitätsstiftende Gestaltung
Unterstützt wird der Prozess durch eine geeignete
bauliche Gestaltung. Statt eines an den Erforder-
nissen des schnellen Kfz-Verkehrs orientierten,
normierten Straßendesigns kommen sorgfältig
gewählte Elemente zum Einsatz, die den Straßen-
raum lebendig machen und das intuitiv richtige
Verhalten der Verkehrsteilnehmer unterstützen.
Wichtig ist dabei die Verwendung lokaler Materia-
lien, eine abwechslungsreiche, kleinteilige Gestal-
tung sowie die Betonung identitätsstiftender und
kulturhistorischer Elemente. Oft entscheiden De-
tails über die Qualität des Entwurfs.“
Die Gemeinde hat sich zusätzlich ausdrücklich
für eine bauliche Darstellung eines Fahrberei-
ches und eines Gehbereiches entschieden,
um den unterschiedlichen Verkehrsteilneh-
mern möglichst sichere Vorrangbereiche an-
zubieten.
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Zusätzlich werden geschwindigkeitsreduzie-
rende Einbauten vorgesehen (Baumto-
re/Gabionen).

Die Ausführungen zur „Sicherheit der Wohn-
und Arbeitsbevölkerung“ werden seitens der
Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis genom-
men.
Der Hinweis auf eine sach- und fachgerechte
Abwägung öffentlicher und privater Belange
wird durch die Gemeinde Wattenbek wahrge-
nommen. Die Gemeinde Wattenbek verwehrt
sich gegen die Bezeichnung einer profitorien-
tierten Planung durch den Vorhabenträger.
Solche unbegründeten Äußerungen sollten
auch im Rahmen einer förmlichen Bauleitpla-
nung nicht vorgetragen werden.
Die Gemeinde Wattenbek hat sich im Rahmen
des Planaufstellungsverfahrens zum B-Plan
Nr. 16 intensiv mit den Wege- und Verkehrs-
teilnehmerführungen auseinandergesetzt und
dabei die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer
beachtet. Die unterschiedlichen Erschlie-
ßungsvarianten wurden u.a. in der Öffentlich-
keitsbeteiligung vorgestellt und mit den Bür-
ger/innen erörtert.

Eine Anordnung kann lediglich für eine 30
km/h-Zone erwirkt werden. Ansonsten müsste
eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung
auf 20 km/h vorgenommen werden.
Die Gemeinde hat den Vorschlag zur Anbrin-
gung von Bremsschwellen vor dem Spielplatz
prüfen lassen und ist zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass eine genauso effektive Ge-
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Auszug aus der Erschließungsplanung (BN Umwelt, 11.12.2020)
als Bestandteil des Abwägungsvorschlags

schwindigkeitsreduzierung durch Gabionen
(ist ein mit Steinen gefüllter Drahtkorb) er-
reicht werden kann, wenn diese „eng“ am
Fahrbahnrand angeordnet werden.
Siehe hierzu links die nebenstehende Abbil-
dung mit der Anordnung der Gabionen vor,
am und hinter dem Spielplatz. Mit dieser ein-
engenden Anordnung kann auf dieser Strecke
/ in diesem Bereich die Geschwindigkeit dau-
erhaft niedrig gehalten werden, gegenüber
einem abrupten Abbremsen und wieder An-
fahren bei Bremsschwellen. Zudem wird die
Geräuschentwicklung durch den Verzicht auf
Abbremsen und Anfahren reduziert. Die Ga-
bionen bewirken ein vorsichtiges Fahren.

zu Variante 1) - Einbahnstraße

Eine Einbahnstraßenregelung für den Grünen
Weg wurde seitens der Gemeinde eingehend
geprüft.

Durch die geringen Ausbaubreiten der beiden
genannten Straßen und dem Charakter von
„Wohnwegen“ (gem. RASt06) in beiden Fällen
soll von einer Mehrbelastung dieser Straßen
und der dort wohnenden Bürgern/innen abge-
sehen werden.
Zudem ist der landwirtschaftliche Verkehr zu
und von (Zweirichtungsverkehr) den räumlich
nachgeordneten landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftungsflächen im Osten im „Grünen Weg“
aufrecht zu erhalten.
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Bezüglich der Maßnahme im Bereich des
Spielplatzes wird auf die vorangestellten Aus-
führungen verwiesen.

Aufgrund der Unverträglichkeit und Breiten-
entwicklung in den genannten Straßen wird
von einer Einbahnstraßenregelung abgese-
hen.

zu Variante 2) - Zufahrt Brügger Chaussee

Die Anregungen und Ausführungen zu einer
Zufahrt von der Brügger Chaussee“ aus wer-
den seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen, können jedoch in der
vorgetragenen Form nicht berücksichtigt wer-
den.
Eine Zufahrt über die Brügger Chaussee ist
rechtlich nicht möglich und wurde bereits sei-
nerzeit im Planaufstellungsverfahren zum
gemeindlichen Flächennutzungsplan als nicht
umsetzbar verworfen und dementsprechend
auch nicht in einer entsprechenden boden-
rechtlich relevanten Form dargestellt.
Der Lösungsansatz seitens der Gemeinde
Wattenbek sieht eine Teilung der Verkehre
aus der im Flächennutzungs- / Landschafts-
plan dargestellten Entwicklungsfläche vor.
Begleitend durch verkehrsordnende wird der
zukünftige Verkehr über das bestehende
Straßennetz der Schulstraße (K 8) zugeführt.
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Die Ausführungen zur „gemeindeübergreifen-
den Planung“ werden seitens der Gemeinde
Wattenbek zur Kenntnis genommen.
Die Planungsanzeige nach § 11 Abs. 2 LaplG
wurde mit der Vorentwurfsplanung mit Beteili-
gung der Landesplanungsbehörde durchge-
führt. Gleiches gilt für die Benachrichtigung
der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 Bau-
GB, zudem werden die Planungen im Rahmen
einer „interkommunalen Abstimmung“ mit den
Nachbargemeinden, insbesondere mit dem
Unterzentrum Bordesholm, erörtert.

zu Landesplanung / Raumordnung
Nahbereich Bordesholm

Die Ausführungen mit Bezug zu den „überge-
ordneten Planungen“ werden seitens der Ge-
meinde Wattenbek zur Kenntnis genommen
und werden in die gemeindlichen Planungen
beider Nachbargemeinden zu Bordesholm
entsprechend den jeweiligen landesplaneri-
schen Einzelvorgaben beachtet.

Diese Aussagen sind der Gemeinde Watten-
bek wohl bekannt und werden umgesetzt im
Rahmen einer „interkommunalen Abstim-
mung“ mit den Nachbargemeinden, insbeson-
dere mit dem Unterzentrum Bordesholm.

Die Ausführungen zur Aufstellung einer FNP-
Änderung zur Absicherung einer „Zufahrt von
der Brügger Chaussee aus“ werden seitens
der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis ge-
nommen, jedoch nicht berücksichtigt.
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In dem damaligen Aufstellungsverfahren zum
gemeindlichen Flächennutzungsplan wurde
eine Zufahrt über die Brügger Chaussee als
nicht genehmigungsfähig seitens des zustän-
digen LBV.SH bewertet.
Insofern hat diese Fragestellung und auch die
der Zufahrt von der L 49 aus grundsätzlich
zunächst nichts mit der Aufstellung oder Än-
derung eines F-Planes beider Gemeinden
(Wattenbek und Brügge) zu tun, sondern ist
eine Frage des Straßen- und Wegegesetzes
und der Bedeutung von überörtlichen Straßen,
für die der LBV.SH zuständig ist.

zu Variante 3) - Zufahrt über L 49

Die Anregungen und Ausführungen zu einer
„direkten Zu- und Abfahrt von der L 49“ wer-
den seitens der Gemeinde Wattenbek und wie
folgt in die Entwurfsplanung eingestellt.
Die Gemeinde Wattenbek kann grundsätzlich
nachvollziehen, dass die „Altanlieger“ sich
eine Verkehrsanbindung wünschen, die zu
keinen weiteren Veränderungen in ihrem heu-
tigen Wohnumfeld führen würden. Aber Ent-
wicklung heißt auch, sich zu verändern und
Kompromisse einzugehen, wobei gemeinsam
verträgliche Lösungen zu suchen sind.
Der Lösungsansatz seitens der Gemeinde
Wattenbek sieht eine Teilung der Verkehre
aus der im Flächennutzungs- / Landschafts-
plan dargestellten Entwicklungsfläche vor.
Eine Anbindung an die L 49 wurde mit Aufstel-
lung der beiden kommunalen Pläne vom
Grundsatz her geprüft, eine verkehrliche An-
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bindung an der freien Strecke (anbaufreie
Strecke) aber nicht als genehmigungsfähig
bewertet. Demzufolge wurde der Bereich zwi-
schen den wohnbaulichen Entwicklungsflä-
chen und der L 49 auch nicht für weitere bau-
liche Entwicklungen jedweder Art, sondern für
Ausgleichsmaßnahmen und Neuwaldbildung
genutzt.
Denn eine weitere Anbindung an die Landes-
straße 49 in direkter Nähe der Anbindung
Brügger Chaussee für ein überschaubares
Wohngebiet ohne weitere in diesem Zusam-
menhang notwendigen Planungen zur Umlei-
tungen von ortsüblichem Ziel- und Quellver-
kehr sowie von ortsübergreifendem Verkehr
wird an dem zahlenmäßigen Bedarf orientiert
und weiterhin als nicht realistisch betrachtet.

zu Emissionen

Die Anregungen und Ausführungen zu „Lärm“
werden seitens der Gemeinde Wattenbek und
wie folgt in die Entwurfsplanung eingestellt.
Aufgrund der besonderen örtlichen Planungs-
und Erschließungssituation hat die Gemeinde
Wattenbek in 2019 bestimmt, dass mit dem B-
Plan Nr. 16 ausschließlich die so genannten 1.
und 2. Bauabschnitte über „Grüner Weg“ er-
schlossen werden dürfen. Demzufolge wird
mit dem B-Plan-Entwurf ausschließlich eine
fußläufige Wegeverbindung mit einer Breite
von 2,5 m festgesetzt. Ein nachträglicher Aus-
bau für Kfz wird später nicht möglich sein, da
zu beiden Seiten Wohnbaugrundstücke aus-
gewiesen und bebaut sein werden.
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Es ist zutreffend, dass mit Realisierung des
geplanten Wohngebiets die Anzahl der Fahr-
ten auf dem „Grüner Weg“ zunehmen wird,
wobei aufgrund der im „Grüner Weg“ zukünftig
eingebauten Maßnahmen zur Geschwindig-
keitsreduzierung auch davon auszugehen ist,
dass ein Teil über Hermann-Berndt-Straße /
Berliner Ring zur Schulstraße fahren werden.
Die Verkehrszunahme wird subjektiv als stark
wahrgenommen. Die Anforderungen an den
Wärmeschutz (Isolierverglasung) werden je-
doch bereits zu einer wesentlichen Abschir-
mung der Innenräume vor den äußeren Ge-
räuscheinflüssen, so dass zusätzliche Maß-
nahmen nach Kenntnis der Gemeinde Wat-
tenbek mit der Umgestaltung „Grüner Weg“
nicht erforderlich werden.

Die Fragestellung zur Reduzierung von „Bau-
staub“ wird seitens der Gemeinde Wattenbek
wie folgt beantwortet:
Die Eindämmung von Umweltbelastungen aus
dem Baubetrieb für die Herstellung der öffent-
lichen Straßen wird in der nachgeordneten
Baudurchführung zu beachten sein. Im Rah-
men der Bauleitplanung ergibt sich somit für
die Gemeinde Wattenbek kein unmittelbarer
Handlungsbedarf.

zu „Beschleunigtes Verfahren“

Die Gemeinde Wattenbek nimmt die Frage-
stellung bezüglich der Anwendung des § 13b
BauGB zur Kenntnis und beantwortet diese
unter Bezugnahme auf den Muster - Einfüh-
rungserlass zum (BauGBÄndG 2017 -
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Mustererlass) wie folgt:
„Nach dem in Bezug genommenen § 13a Abs.
1 Satz 2 BauGB ist bei der Ermittlung der
Grundfläche § 19 Abs. 2 BauNVO zu Grunde
zu legen, d.h. der sich aus der festgesetzten
Grundflächenzahl ergebende rechnerische
Anteil der überbaubaren Flächen.
Die Überschreitungsmöglichkeiten nach § 19
Abs. 4 BauNVO (bauliche Nebenanlagen, wie
Zufahrten, Carports und Garagen sowie bau-
gebietstypische Nebenanlagen) bleiben unbe-
rücksichtigt.“
Bei einer durchschnittlichen Grundflächenzahl
(GRZ) von 0,3 bis 0,35 und einer Netto -
Wohnbaufläche von 21.000 qm beträgt die
planungsrechtlich mögliche Grundfläche für
Wohngebäude somit 6.300 qm bis max. 7.350
qm und ist dementsprechend niedriger als die
10.000 qm als Planungsvoraussetzung.

Die Gemeinde Wattenbek nimmt die Frage-
stellung und die Ausführungen bezüglich der
Anwendung des § 13b BauGB zur Kenntnis
und beantwortet diese u.a. unter Bezugnahme
auf den Muster - Einführungserlass zum
(BauGBÄndG 2017 - Mustererlass) wie folgt:
„Der Geltungsbereich des Bebauungsplans
nach § 13b BauGB muss .... an den unbeplan-
ten Innenbereich oder einen beplanten Be-
reich anschließen, wobei eine städtebauliche
Betrachtung zugrunde zu legen ist. Ein An-
schließen an im Zusammenhang bebaute
Ortsteile ist jedenfalls dann gegeben, wenn
das Grundstück, auf dem das Vorhaben ver-
wirklicht werden soll, unmittelbar an die be-



Gemeinde Wattenbek - B-Plan Nr. 16 Abwägungsvorschlag zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Seite 48 von 119

Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
4.

weiter zu
Private Personen (4)
Stellungnahme
vom 07.07.2020

bauten Flächen nach § 30 Abs. 1 oder 2 oder
§ 34 BauGB angrenzt. Im Einzelfall sind aber
auch Fälle vorstellbar, in denen es - etwa we-
gen der Besonderheiten der Grundstückszu-
schnitte - zwar an einem nahtlosen Angrenzen
des zu bebauenden Grundstücks an die be-
bauten Innenbereichsflächen fehlt, aber den-
noch ein unmittelbarer (städtebaulicher) An-
schluss besteht. Besonderheiten der Topogra-
fie, des Gelände- oder Grundstückszuschnitts
können daher ein Abweichen von Grundsatz
des „nahtlosen“ Anschließens zulassen.
Wie der gegenüberliegenden Karte zu ent-
nehmen ist, ist der Ortsrand, wie im Muster-
Einführungserlass entsprechend beschrieben
und durch die obergerichtliche Rechtsprechung
bestätigt, unmittelbar angrenzend gegeben
und dies sowohl im Norden mit der „rückwärti-
gen Bebauung Saalskamp“ wie auch im Wes-
ten mit der Bebauung „Neuer Kamp, Kieler
Kamp, Pommernweg, Heinrich-Berndt-Straße“
gleichermaßen gegeben, so dass das vorge-
tragene zwingende Erfordernis einer Bebau-
ung von Norden nach Süden nicht gegeben
ist.
Die in der geltenden Flächennutzungsplanung
insgesamt zwischen „Saalskamp“ und „Grüner
Weg“ dargestellte wohnbauliche Entwick-
lungsfläche (s. Abbildung) bedarf einer Ent-
wicklung in mehreren Realisierungsschritten,
sodass die einzelnen Bauabschnitte nicht iso-
liert betrachtet und bewertet werden dürfen,
sondern, wie in der Flächennutzungs- und
Landschaftsplanung auch, als Gesamtheit der
Entwicklung am östlichen Ortsrand.
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Die Ausführungen zur „Gemeindeentwicklung“
werden seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen, jedoch in dem vorgetra-
genen Maße nicht berücksichtigt.
Zunächst muss richtig gestellt werden, dass
die Plangebietsflächen des B-Planes Nr. 16
nicht der Gemeinde gehören und dement-
sprechend auch nicht von ihr an einen Er-
schließungsträger verkauft werden können.
Eine Zersiedelung der Ortschaft erfolgt ent-
sprechend den vorangestellten Ausführungen
zur abschnittsweisen Realisierung der Ent-
wicklungsflächen lt. Flächennutzungsplanung
nicht.
Der Bebauungsplan Nr. 16 zwischen „Grüner
Weg und Pommernweg“ stellt den 1. und 2.
Bauabschnitt der wohnbaulichen Entwick-
lungsfläche dar. Alle Landschaftselemente
(Knicks) werden erhalten und ergänzt / wei-
terentwickelt sowie eine fußläufige Verbindung
nach Norden vorgehalten.
Warum hierdurch der „Reiz“ für eine zukünfti-
ge Entwicklung den 3. und 4. Bauabschnitt
verloren gehen sollte, ist für die Gemeinde
aus den vorangestellten Gründen nicht nach-
vollziehbar.
Dem Vorwurf, mit dem B-Plan Nr. 16 keine
nachhaltige Entwicklung der „Ortschaft“ auf
den „Weg gebracht zu haben“, muss die Ge-
meinde strikt widersprechen. Die fundierte
Planung spiegelt sich im städtebaulichen Kon-
zept / dem zukünftigen B-Plan-Entwurf mit:
 vollständiger Versickerung des Oberflä-

chenwassers und Entlastung der Vorfluter
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 dem Erhalt und Ergänzung der vorhande-
nen Landschaftselemente durch neue
Knicks und Maßnahmen der Ortsrandein-
grünung

 der Entfernung und fachgerechte Entsor-
gung einer großflächigen Altablagerung

 dem Zuschnitt aller Baugrundstücke derart,
dass die Wohngebäude in Nord-Süd-
Richtung ausgerichtet werden können, zur
Nutzung der Sonneneinstrahlung (PV oder
Passivhaus)

 einem Verzicht auf einen Gasanschluss im
Plangebiet zugunsten einer Heizquelle mit-
tels erneuerbare Energien wie Wärme-
pumpen oder ähnliches

 der Ausweisung von Mehrfamilienhäusern,
auch für den Mietwohnungsbau

 der Bereitstellung der Wohnbaugrundstü-
cke vornehmlich für den örtlichen Bedarf /
Wattenbeker/innen

Die vorangestellten stichwortartig aufgezähl-
ten Entwurfsmerkmale der Planung zeigen
den Weg auf hin zu einem zukunftsweisenden
Wohngebiet.

zu Art der Bebauung / Ortsbild / Klimaschutz

Die Anregungen zum „Klimaschutz“ werden
seitens der Gemeinde Wattenbek zur Kennt-
nis genommen.
Bereits im Zuge der Erarbeitung des Städte-
baulichen Konzeptes wurde darauf geachtet,
dass das innere Erschließungssystem einen
Zuschnitt möglichst aller Baugrundstücke der-
art ermöglicht, wonach die Wohngebäude in



Gemeinde Wattenbek - B-Plan Nr. 16 Abwägungsvorschlag zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Seite 51 von 119

Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
4.

weiter zu
Private Personen (4)
Stellungnahme
vom 07.07.2020

Nord-Süd-Richtung ausgerichtet werden kön-
nen, zur Nutzung der Sonneneinstrahlung (PV
oder Passivhaus).
Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird die
Gemeinde in die Eigenverantwortung der
Grundstückserwerber legen, wobei mit dem
Verzicht auf einen Gasanschluss im Plange-
biet erneuerbare Energiequellen zu nutzen
sein werden.

zu Orts- und Landschaftsbild
Die Ausführungen und Anregungen zum
„Orts- und Landschaftsbild“ werden seitens
der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis ge-
nommen und teilweise berücksichtigt.
Eine Änderung der Planung erfolgt nicht.
Dieses liegt darin begründet, dass sich die
Gemeinde ausgehend von dem wirksamen
Flächennutzungsplan bereits während der
Planentwicklung mit der Aufteilung des Plan-
gebietes und hier insbesondere mit der Frage
befasst hat, welche Standorte für Einzelhaus-
bebauung und welche für Mehrfamilienhäuser
vorgesehen werden sollen.
Dabei strebt die Gemeinde max. Gebäude-
höhen mit einer Firsthöhe von max. 9,5 m an,
so dass sich die entstehenden Gebäude dies-
bezüglich nicht unterscheiden werden. Gleich-
wohl wird es so sein, dass die Mehrfamilien-
häuser ein größeres Volumen haben werden.
Dieses ist von der Gemeinde allerdings ge-
wollt, um innerhalb des geplanten Wohnge-
biets für verschiedene Nutzer ein differenzier-
tes Wohnraumangebot zu ermöglichen.
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Zudem sind in der Gemeinde Wattenbek und
in räumlicher Nähe zum Plangebiet durchaus
auch Gebäude mit mehreren Wohneinheiten
vorhanden, so dass nicht pauschaliert gesagt
werden kann, dass eine solche Bebauung
nicht in das Ortsbild passe.
Eine grundsätzliche Begrenzung auf zwei
Wohneinheiten pro Wohngebäude wird dem-
zufolge nicht erfolgen. Die Öffentlichkeitsbetei-
ligung hat zudem gezeigt, dass der Bedarf /
Nachfrage nach Doppelhäusern nicht besteht
und dementsprechend wird auch keine
Doppelhausbebauung im Entwurf festgesetzt
werden.
Entsprechend der welligen Höhenentwicklung
innerhalb des Plangebiets werden die vier
Mehrfamilienhäuser einerseits im Südosten
rund 2, 0 m tiefer liegen als die westlichen
(Richtung Pommernweg) und andererseits im
Nordwesten rund 1,0 m höher, wobei diese
dort am Rande des bestehenden Knicks posi-
tioniert sind und so auch durch den Knick
selbst abgeschirmt werden (vgl. hierzu auch
die Ausführungen in der Begründung zum
Vorentwurf, Seite 28 mit Abb. 7f).
In Kenntnis, dass zwischen der Realisierung
der Bebauung Pommernweg (B-Plan Nr. 12
ab 1982) und der geplanten Bebauung Grüner
Weg (B-Plan Nr. 16 ab 2021) hat sich der
durchschnittliche Wohnflächenbedarf wesent-
lich erhöht, sodass auch der B-Plan Nr. 12
heute nicht als Maßstab für die heutige
Wohnbebauung herangezogen werden kann.
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Eine Begrenzung der Grundflächenzahl (GRZ)
auf die Werte 0,2 und eine Geschossflächen-
zahl (GFZ) von 0,3 wird von der Gemeinde
Wattenbek nicht angestrebt, um
 die Flächen zum einen im Sinne einer Be-

grenzung des Flächenverbrauchs mög-
lichst effektiv für die Wohnbebauung zu
nutzen und

 zugleich einen zeitgemäßen Kompromiss
mit Blick auf eine eher dörfliche Bebauung
umsetzen zu können.

 Eine geringere Bebauungsdichte würde
den Flächenverbrauch erhöhen und dem
Gebot eines sparsamen Umgangs mit
Grund und Boden („Bodenschutzklausel“)
sowie den kreis- und landesplanerischen
Zielsetzungen (LEP-Fortschreibung 2018)
widersprechen.

Von der Festsetzung einer (GFZ) hat und wird
die Gemeinde Wattenbek nach dem bisheri-
gen Diskussions- und Planungsstand keinen
Gebrauch gemachen.
Die Gemeinde hält es unter den heutigen und
auch zukünftigen Anforderungen, die sich aus
dem stetig steigenden Wohnflächenbedarf
und auch aus der Notwendigkeit begrenzter
Finanzmittel für die Grundstückseigentümer
bei der Unterbringung der Familienangehöri-
gen mittel- und langfristig ergeben können, für
angemessen, das Dachgeschoss (mit der Be-
grenzung zur Höhe der baulichen Anlagen)
nach den gesetzlichen Regelungen der LBO
2016 ergeben, ausbauen zu dürfen.
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Weitergehende Erfordernisse, dies aus städ-
tebaulichen Gründen durch Festsetzung einer
GFZ weiter einzuschränken, sieht die Ge-
meinde Wattenbek nicht als gegeben an, da
zudem mit der Nutzungseinschränkung des
Dachgeschossausbaus durch eine niedrigere
GFZ keine städtebaulichen Wirkungen erreicht
werden. Das Erscheinungsbild und die städte-
bauliche Ordnung würden sich in der Kubatur
dadurch nicht verändern.
Bezüglich des Landschaftsbildes ist es der
Gemeinde bewusst, dass es zu Änderungen
kommen wird.
Diese werden jedoch mit Hilfe der geplanten
Randeingrünungen und auch durch die zu
erhaltenden Knicks so weit aufgefangen, dass
nach Auffassung der Gemeinde Wattenbek
eine landschaftsgerechte und verträgliche
Neugestaltung gegeben sein wird.
Eine Zerstörung und Verschandelung ist infol-
ge der Planrealisierung nicht zu erwarten.
Nach Auffassung der Gemeinde Wattenbek
wird der Blick von einem nicht öffentlichen
Trampelpfad, der zum Eidertalwanderweg
führt, über die Felder zwar nicht mehr frei zur
Brügger Kirche möglich  sein, jedoch wird es
vom Eiderwanderweg selbst aus keine Ein-
schränkungen bezüglich des Blicks nach
Brügge geben.
Die Gemeinde Brügge wurde mit der Vorent-
wurfsbeteiligung nach § 2 Abs. 2 BauGB über
die gemeindliche Planung informiert. Eine
Stellungnahme der Nachbargemeinde liegt
nicht vor.
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Die Ausführungen und Schlussfolgerungen in
Bezug auf die „Verschiebung von Flächenab-
grenzen“ gegenüber dem geltenden FNP wer-
den seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen und wie folgt in die Ge-
meinde Abwägung zum B-Plan-Entwurf ein-
gestellt.
Es ist zutreffend, dass im Süden des Plange-
biet neben Flächen des Versickerungsbe-
ckens auch private Grünflächen mit der
Zweckbestimmung „Siedlungsgrün mit Maß-
nahmen zur Versickerung und zur Ortsrand-
eingrünung“ über den Rand der Wohnbauflä-
che im Flächennutzungsplan hinausgehen.
Maßnahmen der Versickerung und der Orts-
randeingrünung entwickeln sich vom Grund-
satz her aus den Darstellungen des FNP, da
sie Maßnahmen zum Schutz des Bodens und
der Natur sowie des Landschaftsbildes dar-
stellen und u.a. auch nach § 9 Abs. 1 Nr. 20
im Entwurf zum B-Plan Nr. 16 festgesetzt
werden. Eine Beliebigkeit der Abgrenzung und
der Maßnahmen kann die Gemeinde nicht
feststellen, sondern sieht hierin eine „Weiter-
entwicklung“ der Darstellungen aus dem Flä-
chennutzungsplan.
Der Begriff des „Entwickelns“ bedeutet (ent-
sprechend der einschlägigen Kommentierungen
zum BauGB) nach seinem Wortlaut und vor
allem nach seinem Sinn für die Bauleitpla-
nung, dass sich der Bebauungsplan innerhalb
der wesentlichen Grundentscheidungen des
Flächennutzungsplanes, d. h. seiner „Grund-
züge“ in diesem Sinne halten muss.
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Deshalb erweist sich das „Entwickeln“ des
Bebauungsplanes aus dem Flächennutz-
ungsplan in Richtung auf eine gegenständli-
che wie auch auf eine räumliche Spezifizie-
rung als eine von Gestaltungsfreiheit gekenn-
zeichnete planerische Fortentwicklung der im
Flächennutzungsplan dargestellten Grund-
konzeption.
Abweichungen des Bebauungsplanes vom
Flächennutzungsplan sind fachlich im Sinne
eines „Entwickelns“ insoweit gedeckt, als sie
sich aus dem Übergang in eine stärker ver-
deutlichende Planstufe rechtfertigen und der
Bebauungsplan trotz der Abweichung der
Grundkonzeption des Flächennutzungsplanes
nicht widerspricht.
Gleichwohl wird die Gemeinde den Flächen-
nutzungsplan in den Bereichen, in denen der
B-Plan Nr. 16 von den bodenrechtlichen Dar-
stellungen abweicht, im Zuge der Berichtigung
ändern.
Bezüglich eines Verbots für Schotter- und
Steingärten wird die Gemeinde in Abstimmung
mit dem Vorhabenträger in den „Entwurf“ zum
B-Plan Nr. 16 örtliche Bauvorschriften auf-
nehmen, wonach
 „zur Förderung einer naturnahen Gestaltung

der Gärten, insbesondere der Vorgartenzo-
ne auf einen „modernen, unkrautfreien und
vermeidlich pflegeleichten Schottergarten“
zu verzichten ist.
Danach sollen Vorgärten vollflächig mit Ve-
getation begrünt und dauerhaft erhalten
werden. Befestigte Flächen sind für die er-
forderlichen Zufahrten, Stellplätze und Zu-
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wegungen, Hauszugangswege zulässig. Die
flächige Gestaltung der Vorgärten mit Mate-
rialien wie z.B. Schotter und Kies ist unzu-
lässig. Als Vorgärten gelten die Grund-
stücksflächen zwischen der Grenze der öf-
fentlichen und/oder der privaten Wohnweg-
erschließungen von der die Zuwegung zum
Hauseingang erfolgt und der bis zu den seit-
lichen Grundstücksgrenzen verlängerten,
vorderen Baugrenze.

In gleicherweise sollen auch die übrigen Gar-
ten- und Freiflächen der Grundstücke begrünt
werden. Geschotterte oder gekieste Flächen
sind über das festgesetzte Maß der baulichen
Nutzung (Gesamt-GRZ) zu unterlassen.“
zu Grünstreifen

Die Ausführungen zu einem „Muldensystem
zur Beseitigung von Niederschlagswassers“
und dessen Sicherung werden seitens der
Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis genom-
men und berücksichtigt.
Das BVerwG hat in dem zitierten Urteil festge-
stellt, dass die planerische Festsetzung eines
Entwässerungssystems in Form eines dezent-
ralen Systems privater Versickerungsmulden
und Grünflächen u.a. voraussetzt, dass die
Vollzugsfähigkeit des Plans dauerhaft gesi-
chert ist.
Allein die bauplanerische Festsetzung bzgl.
dieses Systems der Niederschlagswasserbe-
seitigung löst noch keine unmittelbare Ver-
pflichtung der Grundstückseigentümer aus,
Mulden anzulegen und dauerhaft zu unterhal-
ten.
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Ein derartiges Entwässerungskonzept ist nur
durchführbar, wenn die Mitwirkung der Grund-
eigentümer rechtlich abgesichert ist. Um dies
und somit die Vollzugsfähigkeit des Be-
bauungsplans sicherzustellen, darf ein sol-
ches Entwässerungskonzept nur in Form ei-
nes Bebauungsplans beschlossen werden,
wenn die Gemeinde „realistischer Weise da-
von ausgehen kann, dass der Vollzug der
Festsetzungen in einem späteren Verwal-
tungsverfahren oder auf andere Weise erfol-
gen kann und wird.“ Insoweit ist die zitierte
Begründung zutreffend und richtig.
Im Fall des BVerwG wurden u.a. aus folgen-
den Gründen keine Vollzugshindernisse fest-
gestellt, die es gilt, auch im Rahmen des B-
Planes Nr. 16 in vergleichbarer Weise zu ent-
wickeln:
 Die Erschließung einschließlich des Versi-

ckerungssystems wurde von der Gemeinde
durch Vertrag einem Erschließungsträger
übertragen.

 In der Begründung des Bebauungsplans
wurde zudem darauf hingewiesen, dass in
den Grunderwerbsvereinbarungen mit den
Bauherren zusätzlich dingliche Sicherun-
gen in Form von Grunddienstbarkeiten so-
wie Baulasten vorgesehen sind.

 Außerdem wurde im B-Plan darauf hinge-
wiesen, dass mit dem Bauantrag ein quali-
fizierter Freiflächengestaltungsplan mit
Aussagen zur Regenwasserretention auf
Basis des Bebauungsplans einzureichen
und mit der Gemeinde abzustimmen ist.



Gemeinde Wattenbek - B-Plan Nr. 16 Abwägungsvorschlag zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Seite 59 von 119

Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
4.

weiter zu
Private Personen (4)
Stellungnahme
vom 07.07.2020

 Das BVerwG wies zudem darauf hin, dass
die zuständigen Landesbehörden durch
wirksame Kontrollen und ggf. nachträgliche
Anordnungen sicherzustellen haben, dass
die tatsächlichen Voraussetzungen für die
plankonforme Beseitigung des Nieder-
schlagswasser dauerhaft bestehen bleiben.

Demzufolge bestehen grundsätzlich mehrere
Möglichkeiten die Vollzugsfähigkeit des Be-
bauungsplans in diesem Punkt sicherzustel-
len. Dies ist nicht allein nur durch einen Er-
schließungsvertrag möglich.
Fazit:
Wie die Entscheidung des BVerwG zeigt, ist
eine Absicherung auf „verschiedenen“ Ebenen
möglich und wohl auch sinnvoll, d.h. im Rah-
men des Bebauungsplans, Baugenehmi-
gungsverfahrens, Erschließungsvertrags und
auch durch dingliche Sicherungen, vereinbart
im Grundstückskaufvertrag.

Die Gemeinde Wattenbek nimmt den Wunsch
nach „Offenlegung der vertraglichen Regelun-
gen“ zur Kenntnis.
Aufgrund der vielfachen Möglichkeiten an Ab-
sicherungen des Regenwasserentwässe-
rungssystems sieht die Gemeinde Wattenbek
kein zwingendes Erfordernis zur Offenlage
eines Städtebaulichen Vertrages bzw. Er-
schließungsvertrages.
Wichtig ist nach Einschätzung der Gemeinde
Wattenbek, dass eine hinreichende Vollzugs-
fähigkeit durch entsprechende Darstellungen /
Verweise im Bebauungsplan bzw. der Be-
gründung hervorgeht.
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Der Erschließungsvertrag selbst ist nicht Ge-
genstand des Bauleitplanverfahrens. Der Ver-
trag wird in den entsprechenden Gremien der
Gemeinde öffentlich behandelt und wird unter
Berücksichtigung des Datenschutzes und Be-
achtung der Persönlichkeitsrechte im Bürger-
informationssystem einsehbar sein, so dass
sich jeder Interessierter über den Inhalt infor-
mieren kann.

zu Ausgleichflächen / Ortsrandbegrünung

Die Befürchtungen zur „unsachgerechten Her-
stellung und Pflege von Ausgleichsmaßnah-
men“ wird seitens der Gemeinde Wattenbek
zur Kenntnis genommen.
Zunächst sei zur Klarstellung darauf hinge-
wiesen, dass mit der Nutzung des Planungs-
instrumentes nach § 13b BauGB („Einbezie-
hung von Außenbereichsflächen in das be-
schleunigte Verfahren“) keine naturschutz-
rechtlich Kompensationsmaßnahmen für Ein-
griffe in das Schutzgut Boden nachzuweisen
sind.
Unabhängig davon wird die Gemeinde Wat-
tenbek entsprechend den Darstellungen des
Flächennutzungs- (FNP) und Landschaftspla-
nes (LP) die innerhalb des Plangebiet gem.
den Darstellungen des FNP befindlichen
„Maßnahmenflächen“ als solche auch umset-
zen in Form einer Grünfläche mit Ausgleichs-
funktionen (§ 9 Abs.. 1 Nr. 15 i.V.m. § 9 (1) Nr.
20 BauGB) und einem Pflanzgebot (nach § 9
Abs. 1 Nr. 25a BauGB, beinhaltet auch ein
Erhaltungsgebot) für Obstbäume.
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Darüber hinaus werden als Ersatz von Beein-
trächtigungen der innenliegenden Knicks, die
wie auch die randlichen Knicks im Westen und
Norden erhalten bleiben, zusätzlich Knickneu-
anlagen im süd-/östlichen Planbereich vorge-
nommen.
Dies vorausgeschickt besteht nach Auffas-
sung der Gemeinde in diesem Zusammen-
hang kein Erfordernis zur Änderung der Pla-
nung.
Dieses liegt darin begründet, dass
 die Gemeinde lediglich die randlichen

Maßnahmen zur „Ortsrandeingrünung“ und
zur „Knickneuanlage“ auf künftigen Privat-
flächen realisiert haben möchte.

 Zur Sicherstellung der erforderlichen
Pflanzmaßnahmen, sollen diese  zusam-
menhängend durch den Erschließungs-
bzw. Vorhabenträger ausgeführt werden.

 Die künftigen einzelnen Grundstückseigen-
tümer werden zudem mit dem Kauf des
Grundstücks verpflichtet, die herstellten
Maßnahmen bzw. Pflanzungen gem. § 9
(1) 20 BauGB dauerhaft zu erhalten, fach-
gerecht zu pflegen und Abgänge zu erset-
zen.

Die zukünftige B-Plan-Satzung ist die rechtli-
che Grundlage zur Prüfung und Durchsetzung
von Ordnungswidrigkeitsmaßnahmen durch
den Kreis RD-Eck in Bezug auf die „Ortsrand-
eingrünung“ und die „Knickneuanlage“. Alle
weiteren Maßnahmen sind freiwillige Maß-
nahmen, die nicht dem Monitoring unterliegen,
aber durch die B-Plan-Satzung planungsrecht-
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lich gesichert sind und somit hier auch keine
andere Nutzung durch die Eigentümer durch-
gesetzt werden kann.
Insgesamt geht die Gemeinde Wattenbek
davon aus, dass sie somit entsprechend der
Ausführungen der privaten Person (4) eine
geeignete und sachgerechte Lösung zur Her-
stellung und Erhaltung der im Plangeltungsbe-
reich geplanten Maßnahmen vorsieht.

Die Anregung zum „gemeindlichen Erwerb der
Streuobstwiese“ wird seitens der Gemeinde
Wattenbek zur Kenntnis genommen, jedoch
nicht in dem vorgetragenen Maße berücksich-
tigt.
Die Gemeinde hat sich im Rahmen der Erar-
beitung des „Städtebaulichen Konzeptes“
frühzeitig mit dieser Thematik auseinander
gesetzt und ist in der Erörterung zu der Auf-
fassung gelangt, dass die Gemeinde die Pfle-
ge und Unterhaltung der Obstbaumwiesen
und der randlichen Knicks nicht dauerhaft si-
cherstellen werden kann; zudem wäre die
langfristige, finanzielle Belastung aus ordentli-
chen Haushaltsmitteln nicht zu leisten.
Die Obstwiesen werden entsprechend des
oben Gesagten herzustellen und zu erhalten
sein. Da die Flächen aufgrund der zur Verfü-
gung stehenden Flächen nur über einen
„blind“ bzw. als Sackgasse endenden Weg
erreichbar wären, geht die Gemeinde Watten-
bek davon aus, dass hier durch für die Öffent-
lichkeit keine dauerhafte Nutzung sicherge-
stellt werden kann.
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Die Planung wird entsprechend dem Voran-
gestellten nicht geändert.
Hingegen kann durch die neuen Anlieger  von
einer dauerhaften Nutzung der Obstbaumwie-
se ausgegangen werden.

zu Bedarf

Die Fragen zur Ermittlung des „Baulandbe-
darfs“ werden seitens der Gemeinde Watten-
bek zur Kenntnis genommen und wie folgt im
Rahmen der gemeindlichen Abwägung wie
folgt zum „Entwurfsplanung“ beantwortet.
Den Bedarf hat die Gemeinde zusammen mit
der Amtsverwaltung durch die vorliegenden
Anfragen nach Baugrundstücken in der Ge-
meinde und die seinerzeit für alle Gemeinden
des Amtes erstellte Strategie Demographie
und Siedlungsentwicklung von 2016 (erstellt
von stadt&land und BfL) und die Flächenpo-
tenzialanalyse Wohnungsbau in den Sied-
lungsschwerpunkten des Ordnungsraums Kiel
(von 2018) ermittelt.
Sofern mit dem „Meinungsbild der Ortsansäs-
sigen“ die Eigentümer der rückwärtigen
Grundstücksflächen Pommernweg gemeint
sind, dann hat sich ein Großteil für eine Be-
bauung ausgesprochen.
Ansonsten besteht nach allgemeiner Auffas-
sung der Gemeinde über das Maß der Beteili-
gung der Öffentlichkeit nach dem BauGB / der
GO kein besonderer Handlungsbedarf, denn
die Flächen des B-Planes Nr. 16 liegen inner-
halb wohnbaulicher Entwicklungsflächen der
Flächennutzungs- und Landschaftsplanung,
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die nunmehr teilweise auf der Planungsebene
der verbindlichen Bauleitplanung einer Reali-
sierung zugeführt werden. Es sind somit keine
neuen oder für die Wattenbeker/innen unbe-
kannten Flächen, die einer vorherigen Erörte-
rung bedürfen. Die Art und Weise der Reali-
sierung wird öffentlich erörtert. Diese Stel-
lungnahme verbunden mit der gemeindlichen
Abwägung hierzu ist ein Teil der Erörterung.

Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher
Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme der privaten Per-
sonen (4) für die „Entwurfsplanung“ entspre-
chend den vorangestellten Abwägungsvor-
schlägen nicht.
Die vorangestellten Ausführungen werden,
sofern noch erforderlich, in die Planbegrün-
dung zum „Entwurf“ eingestellt.
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5. Private Personen (5)
Stellungnahme
vom 31.07.2020

Die Anregungen und Ausführungen
werden zur Kenntnis genommen.
Die fachtechnischen Hinweise und Ausfüh-
rungen der privaten Personen (5) werden in
den „Entwurf“ zum Bebauungsplan Nr. 16 ein-
gestellt und demzufolge auch in angemesse-
ner Form in der Bauleitplanung berücksichtigt.

zu 1.
Die von den privaten Personen (5) angespro-
chenen Ausführungen sind Annahmen des
beauftragten Stadtplaners im Rahmen seines
Angebots und beinhalten zu diesem Zeitpunkt
keine Ergebnisse aus anderen Fachgutachten
bzw. sind nicht maßgebend für die Planung
gewesen.

zu 2.
Die Fragestellung und Ausführungen zu den
Kosten der äußeren Erschließung werden
seitens der Gemeinde Wattenbek zur Kennt-
nis genommen und als zutreffend bestätigt.
Eine Beteiligung an den Kosten der äußeren
Erschließung für den Ausbau und für die Um-
gestaltung „Grüner Weg“ für die anliegenden
Grundstücke nicht. Die Umgestaltung / der
Ausbau „Grüner Weg“ ist eine Maßnahme der
äußeren Erschließung des B-Planes Nr. 16.
Demzufolge werden die Erschließungskosten
zwischen der Gemeinde und dem Vorhaben-
träger im Rahmen eines Erschließungsvertra-
ges geregelt. Es werden keine Kosten auf die
Anlieger umgelegt.
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zu 3.
Zu diesen Kosten kann z.Z. durch die Ge-
meinde Wattenbek bzw. durch die Amtsver-
waltung keine Aussage getroffen werden.
Die Gemeinde stellt für alle ihre öffentlichen
Straßen und Wege Haushaltsmittel zur Verfü-
gung, um die übliche Bewirtschaftung zu er-
möglichen.

zu 4.
Hierzu trifft die Straßenreinigungssatzung der
Gemeinde Wattenbek entsprechende Rege-
lungen.
Der Winterdienst wird von der Gemeinde
übernommen.

zu 5.
Der Erschließungsvertrag ist nicht Gegen-
stand des Bauleitplanverfahrens, sondern ein
Teil der Vorhabenrealisierung im Zuge der der
Bebauungsplanung nachgeordneten Erschlie-
ßungs- und Entwässerungsplanung, aufbau-
end auf den zukünftigen Festsetzungen des
B-Planes Nr. 16.
Wenn der Entwurf des Erschließungsvertra-
ges (EV) zwischen der Gemeinde und dem
Vorhabenträger abgestimmt ist, erfolgt eine
Beratung und Beschlussfassung in den Gre-
mien der Gemeinde (Ausschuss, Gemeinde-
vertretung). Diese Beratung erfolgt in öffentli-
cher Sitzung, so dass eine Information über
die wesentlichen Merkmale des EV möglich
ist.
Eine Offenlegung des Erschließungsvertrages
zum B-Plan Nr. 16 ist nicht vorgesehen.



Gemeinde Wattenbek - B-Plan Nr. 16 Abwägungsvorschlag zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Seite 67 von 119

Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
5.

weiter zu
Private Personen (5)
Stellungnahme
vom 31.07.2020

zu 6.
Der Beginn der Erschließung des geplanten
Wohngebiets hängt vom Abschluss des Plan-
aufstellungsverfahrens zum B-Plan Nr. 16 und
vom Abschluss des Erschließungsvertrages
und der durchzuführenden Ausschreibung /
Vergabe der Erschließungsarbeiten ab.
Die Beratungen und Beschlussfassung zum
Entwurfsbeschluss des B-Planes Nr. 16 sind
für Anfang Januar 2021
Baubeginn der Erschließung  des Baugebietes
könnte im Frühsommer 2021 und die Fertig-
stellung im Frühsommer 2022 sein.

zu 7.
Nach dem derzeitigen Planungsstand soll und
kann der Baubeginn für die Sanierung „Grüner
Weg“ nach 75 % Fertigstellung der Hochbau-
maßnahmen im geplanten Wohngebiet statt-
finden.
Dies wird bzw. könnte voraussichtlich Früh-
sommer 2023 sein, sofern die Corona - Pan-
demie oder andere Sachverhalte, die die Ge-
meinde heute nicht weiß, nicht zu Hemmnis-
sen führen.

zu 8.
Nach dem derzeitigen Planungsstand soll der
Baustellenverkehr hauptsächlich über „Grüner
Weg“ erfolgen.

zu 9.
Verantwortlich für die Erschließung ist der
Vorhabenträger entsprechend dem techni-
schen Regelwerk und der Erschließungs- und
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Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
5.

weiter zu
Private Personen (5)
Stellungnahme
vom 31.07.2020

Entwässerungsplanung auf Grund des zu
schließenden Erschließungsvertrages und
der zukünftigen Satzung zum B-Plan Nr. 16.
Für die Grundstücke Berliner Ring Nr. 16a und
Nr.16b und Hermann-Berndt-Straße Nr.10 und
Nr. 13 bietet der Vorhabenträger eine Beweis-
sicherung an.
zu 10.
Die Wohngebäude im „Pommernweg“ stehen
im westlichen Teilbereich zwischen 17 m und
20 m und im mittleren Bereich zwischen 30 m
und 40 m sowie im östlichen Teilbereich bis zu
60 m von den Straßenflächen „Grüner Weg“
entfernt.
Aufgrund dieser großen Entfernungen werden
seitens der Gemeinde Wattenbek keine Schä-
den erwartet. Ansonsten hätten dann auch
schon Schäden mit Befahren von Maisfahr-
zeugen auftreten sollen.
Durch den Austausch nicht ausreichend trag-
fähiger Böden gegen hoch zu verdichtende
Kiessande wird es zu Erschütterungen kom-
men, die sich jedoch auf den Bereich des
Straßenraumes beschränken werden. Aus-
schlaggebend für diese Einschätzung ist die
Tatsache, dass im Untergrund keinerlei Sedi-
mente erbohrt worden sind, die bedingt durch
besonders lockere Lagerung oder einen be-
sonders hohen Gehalt an organischen Be-
standteilen - hier sind vor allem Torfe zu nen-
nen - horizontale Schwingungsübertragungen
bis in die Bereiche angrenzender Nachbarbe-
bauung hinein wahrscheinlich machen.
Grundwasserabsenkungen, die zu Volumen-
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Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
5.

weiter zu
Private Personen (5)
Stellungnahme
vom 31.07.2020

verlusten innerhalb entwässerter Sedimente
und entsprechender Setzungsgefahr führen,
werden nicht durchgeführt.
Um jedoch sowohl für die Gemeinde als auch
für die Anwohner größtmögliche Rechtssicher-
heit zu erlangen, sollte die Durchführung von
Beweissicherungen an den unmittelbar an den
Straßenraum angrenzenden Hochbauten in
Betracht gezogen werden.
Für die Grundstücke Berliner Ring Nr. 16a und
Nr.16 b (am Spielplatz) und Hermann-Berndt-
Straße Nr.10 und Nr. 13 bietet der Vorhaben-
träger eine Beweissicherung an, die durch den
Erschließungsvertrag dann abzusichern sein
wird.

zu 11.
Die Frage nach dem Zeitpunkt der geplanten
„Regenwasserkanalsanierung und der In-
standsetzung des Straßenoberfläche“ kann zu
diesem Zeitpunkt noch nicht beantwortet wer-
den.
Die Ausführung oder Befürchtung, dass der
Baustellenverkehr über den Pommernweg
geführt werden soll oder könnte, werden sei-
tens der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis
genommen, aber in der vorgetragenen Form
nicht bestätigt.

zu 12.
Wie bereits zu den vorangestellten Fragestel-
lung beantwortet, werden für den Ausbau und
für die Umgestaltung „Grüner Weg“ keine
Straßenausbaubeiträge / Verbesserungsbei-
träge“ der anliegenden Grundstücke erhoben.
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Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
5.

weiter zu
Private Personen (5)
Stellungnahme
vom 31.07.2020

Die Umgestaltung / Ausbau „Grüner Weg“ ist
eine Maßnahme der äußeren Erschließung
des B-Planes Nr. 16. Demzufolge werden die
Erschließungskosten zwischen der Gemeinde
und dem Vorhabenträger im Rahmen eines
Erschließungsvertrages geregelt.
Ausführungen und Angaben zum „Pommern-
weg“ sind nicht planungs- und somit auch
nicht abwägungsrelevant, sodass im Rahmen
der gemeindlichen Abwägung zum B-Plan Nr.
16 hierzu keine Abwägung erfolgen kann und
muss.
zu 13.
In der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde diese
Frage bereits gestellt.
Hierauf wurde geantwortet, dass grundsätzlich
eine solche Erschließungsmöglichkeit denkbar
ist. Eine Erschließung aus dem B-Plan Nr. 16
heraus wurde anhand des gemeindlich be-
schlossenen Städtebaulichen Konzeptes als
ausgeschlossen bewertet. Dies gilt in gleicher
Weise für den Entwurf des B-Plans Nr. 16 .
Ob, wann und wie diese Flächen für eine
wohnbauliche Entwicklung erschlossen wer-
den sollen, bleibt der politischen Willensbil-
dung vorbehalten.

zu 14.
Die Gemeinde Wattenbek beteiligt sich nicht
an Mutmaßungen.
Die Fragestellung und Nachfragen zur „Ent-
wicklung weiterer Wohnbauflächen“ ist im
Rahmen des hier in Rede stehenden B-Planes
Nr. 16 nicht abwägungsrelevant.
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zu
5.

weiter zu
Private Personen (5)
Stellungnahme
vom 31.07.2020

Dennoch möchte die Gemeinde darauf hin-
weisen, dass der geltende Flächennutzungs-
plan und der festgestellte Landschaftsplan
auch diese Flächen, wie die des B-Planes Nr.
16, als geplante Wohnbauflächen ausweisen.
Wann und ob diese Flächen für eine wohn-
bauliche Entwicklung genutzt werden sollen,
bleibt einerseits der politischen Willensbil-
dung, die bisher hierzu nicht erfolgt ist, und
andererseits der dann späteren Nachfrage
und der sonstigen Entwicklung der Gemeinde
Wattenbek einschließlich der sozialen und
technischen Infrastruktur vorbehalten.

zu 15.
Im Rahmen der Aufstellung eines B-Planes ist
die Gemeinde gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB
aufgefordert, frühzeitig (also zu Beginn der
Planung) die Bürger/innen über die Planung
zu informieren und die Planinhalte zu erörtern.
Dies wurde im Rahmen der durchgeführten
Informationsveranstaltung durchgeführt.
Neben der Auswertung der Ergebnisse aus
dieser Öffentlichkeitsbeteiligung ist die Ge-
meinde dann aufgefordert, herauszufinden, in
wieweit sich die Planungsziele auch tatsäch-
lich in absehbarer Zeit umsetzen lassen bzw.
ob andere Belange einer Überplanung entge-
genstehen könnten.

zu 16.
Die Fragestellung in Bezug auf die Durchfüh-
rung einer „Umweltprüfung“ beantwortet die
Gemeinde Wattenbek wie folgt:
Eine Änderung der Planung durch eine Um-
weltprüfung gemäß § 2a (2) BauGB erfolgt



Gemeinde Wattenbek - B-Plan Nr. 16 Abwägungsvorschlag zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Seite 72 von 119

Nr.
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Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
5.

weiter zu
Private Personen (5)
Stellungnahme
vom 31.07.2020

nicht, da die Planaufstellung in einem Verfah-
ren nach § 13b BauGB („Einbeziehung von
Außenbereichsflächen in das beschleunigte
Verfahren“) erfolgt, so dass die Durchführung
einer Umweltprüfung aufgrund der eingehalte-
nen Voraussetzungen im Rahmen des „be-
schleunigten Verfahrens“ nicht erforderlich ist.
Die Voraussetzungen zur Durchführung eines
beschleunigten Verfahrens nach § 13b BauGB
wurden vor Einleitung (Aufstellungsbeschluss
vom 3. Dezember 2019) des Planaufstel-
lungsverfahrens und vor Durchführung der
Beteiligungsverfahren durch die Gemeinde-
vertretung mit dem Ergebnis geprüft, dass
- kein Erfordernis zur Durchführung einer

UVP-Vorprüfung gemäß § 3c UVPG be-
gründet wird,

- keine Beeinträchtigungen von FFH- und /
oder EU-Vogelschutzgebieten anzunehmen
sind,

- keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass
bei der Planung Pflichten zur Vermeidung
oder Begrenzung der Auswirkungen von
schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu be-
achten sind,

- eine Grundfläche (GR) von weniger als
10.000 m² festgesetzt wird und

- die städtebaulich geordnete Entwicklung
gesichert wird aufgrund der Lage des Plan-
gebiets unmittelbar am Rand der bebauten
Ortslage.

Zu berücksichtigen ist, dass auch im Rahmen
des beschleunigten Verfahrens nach § 13b
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Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
5.

weiter zu
Private Personen (5)
Stellungnahme
vom 31.07.2020

BauGB der Belangekatalog des § 1 Absatz 6
BauGB und damit auch die Umweltbelange
nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 BauGB zu ermit-
teln, inhaltlich zu prüfen und gegeneinander
und untereinander gerecht abzuwägen [§ 1
Abs. 7 BauGB] sind. Entbehrlich ist die Erstel-
lung eines förmlichen Umweltberichts.
Im Rahmen des erstellten „Landschaftsplane-
rischen Fachbeitrages“ wurden bereits mit der
Vorentwurfsplanung die Umweltbelange nach
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB ermittelt und bewertet.
Die Ergebnisse werden planungsrechtlich in
die „Entwurfsplanung“ eingestellt.

Die Gemeinde Wattenbek hatte über die
Amtsverwaltung den Eingang der Mail /
Schreiben bestätigt und angeboten, die auf-
geworfenen Fragen in einem persönlichen
Gespräch gemeinsam zu erörtern. Das Ange-
bot zum Gespräch mit Gemeinde wurde aber
seitens der privaten Person (5) nicht wahrge-
nommen.

Die Gemeinde Wattenbek nimmt zur Kenntnis,
dass seitens der privaten Personen (5) eine
Überplanung deren rückwärtigen Grund-
stücksflächen nicht gewünscht ist.
Der Zusatz „derzeit“ ist nicht von Belang, da
Planung nicht beliebig ist und zudem fehlen in
der Stellungnahme Angaben dazu, wann eine
Überplanung für die privaten Personen (5)
sinnvoll erscheint.
Die Gemeinde Wattenbek geht demzufolge
davon aus, dass das Grundstück der privaten
Personen (5) nicht überplant wird und somit
richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben
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zu
5.

weiter zu
Private Personen (5)
Stellungnahme
vom 31.07.2020

nach den Festsetzungen des rechtskräftigen
B-Planes Nr. 12.

Die Gemeinde Wattenbek bestätigt, dass das
Zitat mit Datum vom 03.07.2020 zutreffend ist.
In wieweit die Gemeinde Wattenbek an dieser
Aussage festhält, wird dann im Rahmen der
gemeindlichen Abwägung zu den im Rahmen
der Beteiligungsverfahren nach § 3 (1) und § 4
(1) BauGB eingegangenen privaten und be-
hördlichen Stellungnahmen durch die Ge-
meindevertretung zu entscheiden sein. Ggf.
auch über eine mögliche Abgrenzung zu
überplanender Flächen.
Diese Klärung und auch ggf. die Aufstellung
eines Bebauungsplanes für ein noch zu defi-
nierenden Bereich rückwärtiger Grundstücks-
flächen Pommernweg wird ggf. eine längere
Planungsphase in Anspruch nehmen.
Eine verfahrenstechnische Verbindung der
Planungen zum Wohnbaugebiet mit dem Aus-
bau „Grüner Weg“ mit einer möglichen Über-
planung rückwärtiger Grundstücksflächen
Pommernweg kann aufgrund der fortgeschrit-
tenen Zeit (auch durch die Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie bedingt) nicht
vorgenommen werden können, da für die
Realisierung des geplanten Wohngebiets be-
stimmte Fristen durch den Vorhabenträger
einzuhalten sind und die Planung zeitnah in
2021 abgeschlossen werden soll.
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weiter zu
Private Personen (5)
Stellungnahme
vom 31.07.2020

Die Ausführungen sind für die hier in Rede
stehende Bauleitplanung planungsrechtlich
nicht von Belang.

Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher
Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme der privaten Per-
sonen (5) für die „Entwurfsplanung“ entspre-
chend den vorangestellten Abwägungsvor-
schlägen nicht.
Die vorangestellten Ausführungen werden,
sofern noch erforderlich, in die Planbegrün-
dung zum „Entwurf“ eingestellt.
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6. Private Person (6)
Stellungnahme
vom 18.11.2020
(außerhalb der
Beteiligung nach § 3 (1)
BauGB eingereicht)

Die Anregungen und Ausführungen
werden zur Kenntnis genommen und
teilweise berücksichtigt.
Die Gemeinde hat sich im Rahmen der Abwä-
gung zu Stellungnahmen aus der Beteiligung
nach § 3 (1) BauGB entschieden, die außer-
halb der Frist seitens der privaten Person (6)
abgegebene Stellungnahme in den jetzigen
Abwägungsprozess einzustellen.
Die fachtechnischen Anregungen und Ausfüh-
rungen der privaten Person (6) werden in die
gemeindliche Abwägung zum Beschluss über
den „Entwurf“ zum Bebauungsplan Nr. 16 ein-
gestellt und demzufolge auch in angemesse-
ner Form in der Bauleitplanung berücksichtigt.

Die Ausführungen zur „Überplanung weniger
Grundstücke“ werden seitens der Gemeinde
Wattenbek zur Kenntnis genommen und vom
Grundsatz her bestätigt.
Es ist zutreffend, dass Bgm. Kruse dies an-
fangs so gesagt hat. Zu diesem Zeitpunkt
wurde mit den Anliegern der Grundstücke
Pommernweg Nr. 25 bis 35 (fortl. unger. Nr.)
gesprochen.
Die Planung lt. Aufstellungsbeschluss (=>
Bebauungsstudie) hat die Bebauungsmöglich-
keiten für die rückwärtigen Grundstücksflä-
chen Pommernweg Nr. 19 - 35 zum Gegen-
stand, also zwei Grundstücke mehr als im Juni
2019. Am 19.06.2019 wurde mit den Anliegern
der Grundstücke Pommernweg Nr. 25 bis 35
(fortl. unger. Nr.) gesprochen. Daraufhin wur-
de der Aufstellungsbeschluss im Dezember
2019 neu
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zu
6.

weiter zu
Private Person (6)
Stellungnahme
vom 18.11.2020

gefasst unter Berücksichtigung zwei weiterer
Grundstücke in dieser Bebauungsreihe.
Die auf dem Aufstellungsbeschluss beruhende
Planung (=> Bebauungsstudie im Juni 2020)
hat die Bebauungsmöglichkeiten für die rück-
wärtigen Grundstücksflächen Pommernweg
Nr. 19 - 35 zum Gegenstand, also zwei
Grundstücke mehr als im Juni 2019. Diese
Planung war Gegenstand der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung im Juni 2020.
Die Grundstücke Pommernweg Nr. 19 und Nr.
23 weisen von der Struktur her (Bebauung,
freie Grundstücksflächen, Topographie usw.)
vergleichbare Merkmale wie die übrigen
Grundstücke auf, sodass die Gemeinde im
Sinne des Gleichheitsgrundsatzes die Grund-
stücke Nr. 19 - 35 in Gänze einer Untersu-
chung zu den Möglichkeiten einer Bebauung
zugeführt hat.

Die Fragestellung nach den Voraussetzungen
zur „Verhinderung der Überplanung“, also der
Ausweisung von überbaubaren Flächen in 2.
Reihe, wird seitens der Gemeinde Wattenbek
zur Kenntnis genommen und wie folgt beant-
wortet:
Die Grundsätze der Planung sind im Allge-
meinen Städtebaurecht (BauGB) festgelegt.
Nicht festgelegt ist, wann eine Planungssitua-
tion quantitativ in die eine oder andere Rich-
tung entschieden wird, sondern im Städtebau-
recht geht es grundsätzlich um eine qualitative
Bewertung einer Planungssituation. Daher
erfordert jede Planungssituation eine ortsge-
bundene Bewertung im Einzelfall.
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zu
6.

weiter zu
Private Person (6)
Stellungnahme
vom 18.11.2020

Trotzdem ist es insbesondere in der Plan-
ungssituation einer angestrebten Bebauung in
2. Reihe vom Grundsatz her so, dass die oder
eine Bebauung in den rückwärtigen Grund-
stücksbereichen nicht zu städtebaulichen
Spannungen auf den Nachbargrundstücken
führen darf oder sollte. Städtebauliche Span-
nungen können entstehen, wenn nicht alle
Grundstücke eine rückwärtige Bebauung wol-
len und der eine oder andere Nachbar sich
durch die Bebauung seines Nachbargarten-
grundstücks in den nachbarschaftlichen Be-
langen über das normale Maß hinaus beein-
trächtigt fühlt. Diese möglichen Spannungen
oder Belastungen sind nicht unmittelbar
„messbar“, sondern unterliegen dem Plan-
ungsrecht und den hieraus abgeleiteten Lan-
desgesetzen (LBO), jedoch immer bezogen
auf die jeweilige örtliche Situation, sodass
auch keine allgemein geltende Regel aufge-
stellt werden kann.

Die Fragestellung zur „Festsetzung des Um-
fangs der Überplanung“ wird seitens der Ge-
meinde Wattenbek zur Kenntnis genommen
und im Rahmen der gemeindlichen Abwägung
wie folgt beantwortet:
Grundsätzlich liegt die Planungshoheit bei der
plangebenden Gemeinde, sobald es ein Plan-
ungserfordernis für die Gemeinde besteht zur
Steuerung einer städtebaulich geordneten
Entwicklung [§ 3 (1) BauGB]. Ein städtebauli-
ches Planungserfordernis kann grundsätzlich
bei einer Überplanung rückwärtiger Grund-
stücksflächen als gegeben gewertet werden.
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weiter zu
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Den Umfang, also den räumlichen Umgriff, der
Überplanung legt die Gemeinde nach städte-
baulichen Kriterien fest, die im Zuge des
Planaufstellungsverfahrens dann planungs-
rechtlich sach- und fachgerecht umzusetzen
sind.
Während des Planaufstellungsverfahrens
kann es sich aber auch herausstellen, dass
Belange des Städtebaurechts (BauGB, Bau-
NVO, LBO) oder auch im Rahmen der
gemeindlichen Abwägung von privaten und
behördlichen Stellungnahmen es zu einer Re-
duzierung des zuvor festgelegten Planbe-
reichs führen kann.

Die Ausführungen und „Zitate“ aus der Be-
gründung des Vorentwurfs zum Planungs-
grundsatz „Innenentwicklung vor Außenent-
wicklung“ werden seitens der Gemeinde Wat-
tenbek zur Kenntnis genommen und als zu-
treffend bestätigt.
Für die bauliche Entwicklung der Städte und
Gemeinden gilt die gesetzliche Vorschrift des
BauGB § 1 a, Ziff. 2: „zur Verringerung der
zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen
für bauliche Nutzungen sind die Möglichkeiten
der Entwicklung der Gemeinden insbesondere
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen,
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur
Innenentwicklung zu nutzen“.

Der Verweis auf „Flächenneuausweisungen“
gem. LEP 2010 / Fortschreibung LEP 2018
wird seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen und als zutreffend bestä-
tigt.
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6.

weiter zu
Private Person (6)
Stellungnahme
vom 18.11.2020

Die Frage, warum der Grundsatz der „Innen-
entwicklung vor der Außenentwicklung“ nicht
für den vorangestellten Bereich der rückwärti-
gen Grundstücksflächen Pommernweg zur
Anwendung kommt, wird seitens der Gemein-
de Wattenbek zur Kenntnis genommen.
Die Gemeindevertretung hat sich in der zu-
rückliegenden Zeit und in der Diskussion zur
Überplanung der rückwärtigen Grundstücks-
flächen vom Gleichheitsgrundsatz leiten las-
sen, wonach alle oder keine der im Aufstel-
lungsbeschluss festgelegten Grundstücke
überplant werden sollten.
Die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (1)
BauGB hat gezeigt, dass es kein einheitliches
Stimmungsbild für eine oder gegen eine Be-
bauung der rückwärtigen Grundstücksflächen
gibt.
Dies macht es somit für die Gemeindevertre-
tung noch schwieriger, eine abschließende
Entscheidung zu treffen.

Die Ausführungen und der Hinweis auf die
„Zustimmung“ einer Bebauung der rückwärti-
gen Grundstücksflächen Pommernweg 25 - 33
werden wird seitens der Gemeinde Wattenbek
zur Kenntnis genommen.
Grundsätzlich hat die seitens des beauftragten
Stadtplaners für die Gemeinde erstellte „Be-
bauungsstudie“ gezeigt, dass eine Bebauung
der rückwärtigen Grundstücksflächen vom
„Grünen Weg“ durchaus möglich und städte-
baulich verträglich gestaltet werden könnte,
auch unter Berücksichtigung der örtlichen
Gegebenheiten (Topographie).
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Die Aussage, dass sich die Bebauung dieser
rückwärtigen Grundstücksflächen, in die Be-
bauungsplanung harmonisch einfügen würde,
wird seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen und vom Grundsatz her
als durchaus zutreffend eingeschätzt.
Die Gemeindevertretung hat sich jedoch in der
zurückliegenden Zeit und in der Diskussion
zur Überplanung der rückwärtigen Grund-
stücksflächen vom Gleichheitsgrundsatz leiten
lassen, wonach alle oder keine der im Aufstel-
lungsbeschluss festgelegten Grundstücke
überplant werden sollten.

Der Hinweis zur Lage und Größe des Grund-
stücks „Pommernweg Nr. 35“ wird seitens der
Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis genom-
men.
Bei dem Grundstück Nr. 35 handelt es sich
nicht um das Grundstück im Kurvenbereich,
sondern im Kurvenbereich befindet sich das
Grundstück Nr. 37. Dieses Grundstück ist si-
cherlich für eine rückwärtige Bebauung nicht
geeignet (Größe, Grundstückszuschnitt und
Lage)

Der Verweis auf den vierten Spiegelstrich zu
den „Städtebaulichen Zielsetzungen“ wird sei-
tens der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis
genommen.
Es ist zutreffend, dass das geplante Wohnge-
biet aus städtebaulicher Sicht eine wohnbauli-
che Arrondierung der bestehenden Wohnbe-
bauung im Bereich Pommernweg / Hermann-
Berndt-Straße darstellt.
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Stellungnahme
vom 18.11.2020

Die Ausführungen werden seitens der Ge-
meinde Wattenbek zur Kenntnis genommen.
Aufgrund der steten Nachfrage nach geeigne-
ten Wohnbaugrundstücken für den örtlichen
Bedarf und zur Schaffung von Mietwohnungen
hat die Gemeindevertretung im Dezember
2019 die Möglichkeit ergriffen, mit dem neuen
Planungsinstrument des § 13b BauGB „Ein-
beziehung von Außenbereichsflächen in das
beschleunigte Verfahren“ Wohnbauflächen
auch im Außenbereich ausweisen zu können.
Durch § 13b BauGB wird der Anwendungsbe-
reich des beschleunigten Verfahrens nach §
13a BauGB auf an den Ortsrand anschließen-
de Außenbereichsflächen erweitert, um hier-
durch insbesondere den Gemeinden, die mit
ihrem Innenentwicklungspotential an ihre
Grenze gekommen sind, bei Bedarf eine wei-
tere Wohnbaulandmobilisierung zu ermögli-
chen.
Auch bei der Verwirklichung von Bauvorhaben
im Innenbereich als „Baulückenschließungen“
oder als „Nachverdichtungsmaßnahmen“, z.
B. als Bebauungen in 2. Reihe, kann die zeitli-
che Abfolge der Realisierung solcher Vorha-
ben seitens der Gemeinde nicht gesteuert
werden, da diese Grundstücke im Privatbesitz
sind und die Eigentümer nicht zu einer Reali-
sierung und Verkauf zum Zweck der Bebau-
ung „gezwungen“ werden können. Außerdem
kann auch im Ansatz nicht gewährleistet wer-
den, dass diese Baugrundstücke dem örtli-
chen Bedarf dienen werden.
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Private Person (6)
Stellungnahme
vom 18.11.2020

Die Frage nach den „Rechten der Gemeinde
bei der Überplanung bestehender Bebau-
ungspläne“ beantwortet die Gemeinde Wat-
tenbek wie folgt:
Sobald und soweit das Planungserfordernis
nach § 1 (3) BauGB gegeben ist, kann die
Gemeinde einen Bauleitplan aufstellen oder
ändern bzw. ergänzen zur Sicherung einer
städtebaulich geordneten Entwicklung.
Die Aufstellung der B-Pläne, dies gilt auch für
die Änderung oder Ergänzung rechtskräftiger
B-Pläne, richtet sich nach den Planungs-
grundsätzen des Baugesetzbuches (BauGB)
und den Regelungen aus der Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) und der Landesbau-
ordnung (LBO).
Sofern der rechtskräftige Bebauungsplan, der
geändert werden soll, älter als 7 Jahre ist,
kann die Gemeinde vom Grundsatz her davon
ausgehen, dass seitens derjenigen, die über-
plant werden, kein Schadensersatz eingefor-
dert werden können. In diesem Planungsfall
würde zudem durch die zusätzliche Auswei-
sung von überbaubaren Flächen der jeweili-
gen Grundstückseigentümer auch nicht
schlechter gestellt als mit dem bestehenden
Baurecht (Gartenland).

Die Frage nach den Möglichkeiten der „Abwä-
gung privater Einwände“ beantwortet die Ge-
meinde Wattenbek unter Bezugnahme auf
den Verfahrenserlass SH wie folgt:
Nach §1 Abs.7 hat die Gemeinde bei der Auf-
stellung von Bauleitplänen die öffentlichen und



Gemeinde Wattenbek - B-Plan Nr. 16 Abwägungsvorschlag zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Seite 84 von 119

Nr.

Private Personen
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände
Stellungnahme Ergebnis der Prüfung /

Abwägungsvorschlag

zu
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Private Person (6)
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vom 18.11.2020

privaten Belange gegeneinander und unterei-
nander gerecht abzuwägen. Dabei genießen
öffentliche Interessen nicht aus sich heraus
einen Vorrang vor privaten Interessen.
Die Abwägung ist ein Grunderfordernis
rechtsstaatlicher Planung. Durch die Planung
regelt die Gemeinde die zulässige Nutzung
von Grundstücken und bestimmt damit den
Inhalt des Eigentums an Grund und Boden.
Entgegengesetzte Interessen sollen in ein
abgewogenes Verhältnis zueinander und zu
einem gerechten Ausgleich untereinander
gebracht werden.
Hierbei sind die Phasen des Abwägungsvor-
gangs folgende:
- die Ermittlung bzw. das Zusammenstellen

des Abwägungsmaterials (§ 2 Abs.3);
- die Gewichtung des Abwägungsmaterials,

d.h. die isolierte Bewertung der Einzelbe-
lange (§ 2 Abs.3);

- die Entscheidung darüber, welche Belange
im gegenüberstellenden Vergleich mit ande-
ren Belangen den Vorrang erhalten bzw. zu-
rücktreten müssen. Es handelt sich dabei
um die Abwägung im engen Sinne bzw. das
Abwägungsergebnis

Fazit:
Die Bauleitplanung muss, um dem Gebot der
gerechten Abwägung in § 1 Abs. 7 BauGB zu
entsprechen, dem Gebot der Konfliktbewälti-
gung genügen. Grundsätzlich muss die Ge-
meinde die erkannten großräumigen Konflikte,
die mit ihrer Planung verbunden sind, lösen.
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Der Gemeinde ist es untersagt, diese dem
Einzelgenehmigungsverfahren auf Erteilung
einer Baugenehmigung zu überlassen. Ledig-
lich in Bezug auf kleinräumige Konflikte, die
nur die Nutzung von einzelnen Grundstücken
betreffen, darf die Gemeinde eine planerische
Zurückhaltung dahingehend ausüben, dass
das Einzelbaugenehmigungsverfahren mit
§ 15 BauNVO ein Instrument zur Lösung der-
artiger nur partieller Konflikte bereit stellt.

Die Frage, inwieweit Eigentümer den Grund-
satz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung
blockieren“ können, beantwortet die Gemein-
de Wattenbek wie folgt:
Grundsätzlich hat die Gemeinde bei der Plan-
aufstellung die gesetzlichen Vorgaben an die
Bauleitplanung, wie voranstehend bereits
ausgeführt, zu berücksichtigen.
Bei Planungen in 2. Baureihe oder auf rück-
wärtigen Grundstücksflächen werden oftmals
nachbarschaftliche Belange, wie z.B. Ver-
schattung, Einsichtnahme, erdrückende Wir-
kung der Vorhaben, geltend gemacht.
Nach der obergerichtlichen Rechtsprechung sind
folgende (nachbarschaftliche) Aspekte rele-
vant, die die Gemeinde Wattenbek in einem
solchen Planungsfall in ihre Gesamtabwägung
einzustellen hätte. Danach:
 müsste es durch das Bauvorhaben zu besonde-

ren, außergewöhnlichen, über die herkömmli-
chen Einsichtsmöglichkeiten in Innerortslagen
hinausgehenden Belastungen kommen.

 wird über das Gebot der Rücksichtnahme in
bebauten Ortslagen kein genereller Schutz des
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Nachbarn vor jeglichen (weiteren) Einsichts-
möglichkeiten vermittelt, allenfalls in besonde-
ren, von den Umständen des jeweiligen Einzel-
falls geprägten  A u s n a h m e f ä l l e n kann
sich unter dem Gesichtspunkt der Verletzung
des Gebots der Rücksichtnahme etwas anderes
ergeben

 die Einhaltung der Abstandsflächen als Indiz
dafür angesehen wird, dass keine Verletzung
diesbezüglicher nachbarschützender Vorschrif-
ten vorliegt.

 der Grundeigentümer, der sich gegen die Ver-
wirklichung eines Bauvorhabens auf dem
Nachbargrundstück zur Wehr setzt, unter dem
Blickwinkel der Besonnung und etwaiger Ein-
sichtsmöglichkeiten grundsätzlich keine Rück-
sichtnahme verlangen kann, die über den
Schutz hinausgeht, der diesen Interessen durch
die Grenzabstandsvorschriften zuteilwird.

 die Nachbarn in einem bebauten innerstädti-
schen Wohngebiet hinnehmen müssen, dass
Grundstücke innerhalb des durch das Baupla-
nungs- und das Bauordnungsrecht vorgegebe-
nen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es
dadurch zu einer gewissen Verschattung des ei-
genen Grundstücks bzw. von Wohnräumen
kommt. Entsprechendes gilt für Einsichtsmög-
lichkeiten, die in einem bebauten Gebiet üblich
sind.

Die Ausführung wird seitens der Gemeinde
Wattenbek zur Kenntnis genommen.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wat-
tenbek wird sich im Rahmen dieser Abwägung
erneut mit der Fragestellung einer Überplan-
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ung rückwärtiger Grundstücksflächen im
Pommernweg und ggf. auch über eine mögli-
che Abgrenzung zu überplanender Flächen
beschäftigen.
Diese Klärung und auch ggf. die Aufstellung
eines Bebauungsplanes für ein noch zu defi-
nierenden Bereich rückwärtiger Grundstücks-
flächen Pommernweg wird ggf. eine längere
Planungsphase in Anspruch nehmen.
Eine verfahrenstechnische Verbindung der
Planungen zum Wohnbaugebiet mit dem Aus-
bau „Grüner Weg“ mit einer möglichen Über-
planung rückwärtiger Grundstücksflächen
Pommernweg kann aufgrund der fortgeschrit-
tenen Zeit (auch durch die Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie bedingt) nicht
vorgenommen werden können, da für die
Realisierung des geplanten Wohngebiets be-
stimmte Fristen durch den Vorhabenträger
einzuhalten sind und die Planung zeitnah in
2021 abgeschlossen werden soll.

Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher
Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme der privaten Per-
son (6) für die „Entwurfsplanung“ entspre-
chend den vorangestellten Abwägungsvor-
schlägen nicht.
Die vorangestellten Ausführungen werden,
sofern noch erforderlich, in die Planbegrün-
dung zum „Entwurf“ eingestellt.
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7. Amt Bordesholm
für die Gemeinde
Bordesholm
Stellungnahme
vom 26.11.2020
(nachgereicht)

Die Anregungen und Ausführungen
werden zur Kenntnis genommen und
berücksichtigt.
Die fachtechnischen Hinweise und Ausfüh-
rungen der Nachbargemeinde Bordesholm
werden in den „Entwurf“ zum Bebauungsplan
Nr. 16 eingestellt und demzufolge auch in an-
gemessener Form in der Bauleitplanung be-
rücksichtigt.

Die Ausführungen zum „Bedarf an der Aus-
weisung von Wohnbauflächen“ werden sei-
tens der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis
genommen und in die Planbegründung einge-
stellt.
Auch seitens der Gemeinde Wattenbek wird
die stetige Nachfrage nach geeignetem Wohn-
raum im Siedlungsbereich um das Unterzent-
rum Bordesholm bestätigt.
Die nachfolgenden Anmerkungen werden wir
folgt in die „Entwurfsplanung“ eingestellt:

Die Ausführungen zu den neu entstehenden
„Wohneinheiten“ werden seitens der Gemein-
de Wattenbek zur Kenntnis genommen.
Die Gemeinde Wattenbek bestätigt die rech-
nerische Ermittlung der max. zu erwartenden
Wohneinheiten. Erfahrungen auf der Ebene
der Landesplanung / Innenministeriums zei-
gen, dass der planungsrechtliche Rahmen
(von 2 WE pro Wohngebäude) in der Regel
nicht ausgeschöpft wird und nach 10 - 15 Jah-
ren von einer Wohnungsdichte von 1,3 bis 1,5
WE pro Wohngebäude ausgegangen werden
kann.
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Die Ausführungen zu den „Vorgaben aufgrund
übergeordneter Planungen“ werden seitens
der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis ge-
nommen und vom Grundsatz her bestätigt.
Der Hinweis auf die Ausweisung von Wohn-
bauflächen in der Gemeinde Wattenbek als
Gemeinde ohne Schwerpunkt für den Woh-
nungsbau für den örtlichen Bedarf wird seitens
der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis ge-
nommen.
Entsprechend einer nach der Öffentlichkeits-
beteiligung (Juni 2020) geführten Interessen-
liste sind:
ca. 120 Anfragen eingegangen, davon
=> 31 Wattenbeker Einwohner oder Kinder

von Wattenbekern, die in Wattenbek auf-
gewachsen sind und gern wieder in Wat-
tenbek wohnen möchten, davon
=> 10 junge Ehepaare ohne Kinder,

14 junge Paare mit 1 Kind,
3 junge Paare mit 2 Kindern,
4 Seniorenpaare

Somit bestätigt sich einerseits der hohe Nach-
fragedruck in dem Siedlungsgebiet Bordes-
holm und Nachbargemeinden und anderer-
seits die Nachfrage aus der Gemeinde Wat-
tenbek selbst heraus, wobei der demographi-
sche Wandel hier nicht sichtbar wird.

Der Hinweis auf Aufnahme von Aussagen
zum „wohnbaulichen Entwicklungsrahmen“
werden seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen und berücksichtigt.
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Amt Bordesholm
für die Gemeinde
Bordesholm
Stellungnahme
vom 26.11.2020

Im Rahmen der Planungsanzeige wurde sei-
tens der Landesplanung / Innenministeriums
keine Stellungnahme abgegeben. Auch der
Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich zu die-
sem Thema ebenso wenig geäußert.
Nach den Erhebungen der Amtsverwaltung
steht der Gemeinde Wattenbek ein wohnbau-
licher Entwicklungsrahmen von 182 Wohnein-
heiten (WE) zu.

Die Ausführungen zur wohnbaulichen Erweite-
rung nördlich des B-Planes Nr. 16 werden
seitens der Gemeinde Wattenbek zur Kennt-
nis genommen.
Die benannten Flächen sind in der geltenden
Flächennutzungsplanung der Gemeinde Wat-
tenbek als Wohnbauflächen enthalten und
stellen das Potenzial für die kommenden Jah-
re dar.
Ob und wann eine Umsetzung dieser Wohn-
bauflächen erfolgt, ist z.Z. nicht abschätzbar,
so dass auch keine perspektivische Aussage
derzeit möglich ist.

Die Ausführungen und Hinweise zur „weiteren
Wohnbauentwicklung“ in der Gemeinde wer-
den seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen.
Der Hinweis auf ein Wohnbauvorhaben inner-
halb des B-Planes Nr. 6 ist zutreffend. Bei der
Gemeinde / Amtsverwaltung liegt ein Antrag
über einen Geschosswohnungsbau vor, der
im Vorwege mit der Gemeinde Wattenbek
erörtert wurde und den die Gemeinde inhalt-
lich mitträgt.
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für die Gemeinde
Bordesholm
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Der Hinweis auf weitere „Wohnbauflächen“ in
Umlandgemeinden zur Gemeinde Bordesholm
wird seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen und bestätigt.
Die Gemeinde Brügge befasst sich mit ihrer
weiteren Entwicklung. In welche Richtung sich
das entwickeln wird, wird sich im kommenden
Vierteljahr entscheiden.
Diese Entwicklungen in den Umlandgemein-
den betreffen nicht ursächlich die Entwicklung
in der Gemeinde Wattenbek, wie die Interes-
senliste zeigt, denn der hohe örtliche Bedarf
ist selbst erklärend.

Die Ausführungen in Bezug auf eine verstärk-
te interkommunale Zusammenarbeit wird sei-
tens der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis
genommen und ausdrücklich begrüßt und
gewünscht, zumal eine verstärkte Zusam-
menarbeit insbesondere im sozialen Bereich
unabdingbar ist.

s. vorangestellten Abwägungsvorschlag

Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher
Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme der Nachbarge-
meinde Bordesholm für die „Entwurfsplanung“
entsprechend den vorangestellten Abwä-
gungsvorschlägen nicht.
Die vorangestellten Ausführungen werden,
sofern noch erforderlich, in die Planbegrün-
dung zum „Entwurf“ eingestellt.
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7. Arbeitsgemeinschaft
der anerkannten
Naturschutzverbände
S-H (AG - 29)
Stellungnahme
vom 20.11.2020

Die Anregungen und Ausführungen
werden zur Kenntnis genommen und
teilweise berücksichtigt.
Die fachtechnischen Anregungen und Ausfüh-
rungen der AG 29 werden in den „Entwurf“
zum Bebauungsplan Nr. 16 eingestellt und
demzufolge auch in angemessener Form in
der Bauleitplanung berücksichtigt.

Die Ausführungen zur „Aufstellung des B-
Planes nach § 13b BauGB“ werden seitens
der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis ge-
nommen.
Die Gemeinde Wattenbek ist der Auffassung,
dass es dem Naturschutzverband in keiner
Weise zusteht, die Gemeinde zu rügen, nur
aufgrund des Sachverhalts, dass die Gemein-
de die bundesgesetzlichen Regelungen und
somit auch den § 13b BauGB`17 für ihre Pla-
nung einsetzt.
Die Gemeinde Wattenbek hat (im Rahmen der
„Vorentwurfsplanung“) und wird die Umweltbe-
lange in der Form berücksichtigen, dass auch
im Rahmen des beschleunigten Verfahrens
nach § 13b BauGB der Belangekatalog des
§ 1 Absatz 6 BauGB und damit auch die Um-
weltbelange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7
BauGB mit der Erstellung des „Landschafts-
planerischen Fachbeitrages“ ermittelt, inhalt-
lich geprüft und gegeneinander und unter-
einander gerecht abgewogen (§ 1 (7) BauGB)
werden. Diese mit dem Fachbeitrag ermittel-
ten und bewerteten Umweltbelange sind kon-
zeptionell bereits in das Städtebauliche Kon-
zept / Vorentwurfsplanung eingeflossen und
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zu
7.

weiter zu
Arbeitsgemeinschaft
der anerkannten
Naturschutzverbände
S-H (AG - 29)
Stellungnahme
vom 20.11.2020

werden mit der Erstellung des Entwurfs zum
B-Plan Nr. 16 planungsrechtlich (Teil A und
Teil B) festgesetzt.
Somit hat die Gemeinde Wattenbek all die
fachlichen Sachverhalte ermittelt, bewertet
und in die Planung eingestellt, wie sie dies
auch im Zuge eines „2-stufigen Regelverfah-
rens“ hätte getan.
Demzufolge besteht im Ergebnis der Planung
kein fachlicher Unterschied zu einer sonst
nach dem BauGB durchzuführenden Planung

Die Ausführungen zur „Durchführung einer
Umweltprüfung“ werden seitens der Gemein-
de Wattenbek zur Kenntnis genommen, aber
in der vorgetragenen Form nicht berücksich-
tigt.
Ergänzend zu den vorangestellten Ausführun-
gen wird seitens der Gemeinde Wattenbek
darauf hingewiesen, dass
 kein Erfordernis zur Durchführung einer

UVP-Vorprüfung gemäß § 3c UVPG be-
gründet wird,
 keine Beeinträchtigungen von FFH- und /

oder EU-Vogelschutzgebieten anzunehmen
sind,
 keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass

bei der Planung Pflichten zur Vermeidung
oder Begrenzung der Auswirkungen von
schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu be-
achten sind,
 eine Grundfläche (GR) von weniger als

10.000 qm festgesetzt wird und
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Naturschutzverbände
S-H (AG - 29)
Stellungnahme
vom 20.11.2020

 die städtebaulich geordnete Entwicklung
gesichert wird aufgrund der Lage des Plan-
gebiets unmittelbar am Rand der bebauten
Ortslage.

Somit wird seitens der Gemeinde Wattenbek
festgestellt, dass die Umweltbelange sowohl
fachlich als auch nach geltendem Gesetz be-
rücksichtigt worden sind.

Die Ausführungen zur „möglichen weiteren
wohnbaulichen Entwicklung“ werden seitens
der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis ge-
nommen, aber in der vorgetragenen Form
nicht bestätigt.
Die Gemeinde Wattenbek kann die vorgetra-
genen Befürchtungen, dass der B-Plan Nr. 16
Ausgangspunkt für weitere bauliche Entwick-
lungen in die 3 Himmelrichtungen sein soll,
nicht nachvollziehen.
Das Städtebauliche Konzept zum Vorentwurf
und die Erläuterungen in der Begründung zei-
gen ganz deutlich, dass eine weitere Entwick-
lung nach Süden und Osten sowie nach Nor-
den nicht möglich sein wird. Hier steht das
Bebauungs- und Erschließungskonzept dem
grundsätzlich entgegen. Im Osten und Südos-
ten/Süden sind parallel zur einer durchgehen-
den Bebauungsstruktur Knickneuanlagen in
Verbindung mit Maßnahmen zur Ortsrandein-
grünung als zukünftige Festsetzungen vorge-
sehen. Im Norden ist lediglich eine fußläufige
Wegeverbindung für eine mögliche spätere
Entwicklung von Bauflächen entsprechend
den Darstellungen der geltenden Flächennut-
zungsplanung vorgesehen.
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S-H (AG - 29)
Stellungnahme
vom 20.11.2020

Somit sind die vorgetragenen Befürchtungen
aus den vorangestellten Gründen unbegrün-
det.

Die Ausführungen und Hinweise zur „Förde-
rung der biologischen Vielfalt“ werden seitens
der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis ge-
nommen und inhaltlich berücksichtigt.
In Abstimmung mit dem Vorhabenträger wird
die Gemeinde in den „Entwurf“ zum B-Plan Nr.
16 örtliche Bauvorschriften aufnehmen, wo-
nach
 „zur Förderung einer naturnahen Gestaltung

der Gärten, insbesondere der Vorgartenzo-
ne auf einen „modernen, unkrautfreien und
vermeidlich pflegeleichten Schottergarten“
zu verzichten ist.
Danach sollen Vorgärten vollflächig mit Ve-
getation begrünt und dauerhaft erhalten
werden. Befestigte Flächen sind für die er-
forderlichen Zufahrten, Stellplätze und Zu-
wegungen, Hauszugangswege zulässig. Die
flächige Gestaltung der Vorgärten mit Mate-
rialien wie z.B. Schotter und Kies ist unzu-
lässig. Als Vorgärten gelten die Grund-
stücksflächen zwischen der Grenze der öf-
fentlichen und/oder der privaten Wohnweg-
erschließungen von der die Zuwegung zum
Hauseingang erfolgt und der bis zu den seit-
lichen Grundstücksgrenzen verlängerten,
vorderen Baugrenze.
In gleicherweise sollen auch die übrigen
Garten- und Freiflächen der Grundstücke
begrünt werden.
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Geschotterte oder gekieste Flächen sind
über das festgesetzte Maß der baulichen
Nutzung (Gesamt-GRZ) zu unterlassen.“
 „Geeignete Wege und die Stellplatzflächen

sollen einschließlich Unterbau in wasser-
und luftdurchlässiger Bauweise hergestellt
werden.“

Der Hinweis auf eine „detaillierte Stellung-
nahme im weiteren Planaufstellungsverfahren“
wird seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen.

Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher
Änderungs- bzw. Ergänzungs- und Klarstel-
lungsbedarf ergibt sich aus der Stellungnahme
der AG-29 für die „Entwurfsplanung“ entspre-
chend den vorangestellten Abwägungsvor-
schlägen nicht.
Die vorangestellten Ausführungen werden,
sofern noch erforderlich, in die Planbegrün-
dung und in die örtlichen Bauvorschriften zum
„Entwurf“ eingestellt.
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8. Der Landrat des
Kreises RD-ECK, FD
Regionalentwicklung
mit Schreiben vom
18.11.2020

Die Anregungen und Ausführungen
werden zur Kenntnis genommen und
berücksichtigt.
Die Anregungen, Ausführungen und Hinweise
werden zur Kenntnis genommen und in die
gemeindliche Abwägung zum Entwurfsbe-
schluss zum B-Plan Nr. 16 und somit in die
Bauleitplanung eingestellt.
Die fachtechnischen Hinweise der Fachdiens-
te des Kreises RD-Eck werden wie folgt be-
rücksichtigt bzw. zur Kenntnis genommen.
zu Fachdienst Regionalentwicklung:

Die Ausführungen werden seitens der Ge-
meinde Wattenbek zur Kenntnis genommen.
Gleichwohl ist die Gemeinde der Auffassung,
dass die gemeindliche Planung nicht nur auf
die planungsrechtlichen Festsetzungen redu-
ziert werden sollte, sondern insbesondere die
städtebaulichen Zielsetzung einer kreisplane-
rischen Wertung hätten bedurft.
Die unverändert verfolgten gemeindlichen
städtebaulichen Ziele werden unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse aus den begleiten-
den Fachplanungen mit der „Entwurfsplanung“
gesamtplanerisch festgesetzt und erläutert.
zu Fachdienst

Bauaufsicht und Denkmalschutz:
Die Feststellung, dass Bedenken seitens der
unteren Denkmalschutzbehörde gegenüber
der vorgelegten gemeindlichen Planung nicht
bestehen, wird seitens der Gemeinde Watten-
bek zur Kenntnis genommen und in die Plan-
begründung eingestellt.
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zu
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Kreises RD-ECK, FD
Regionalentwicklung
mit Schreiben vom
18.11.2020

s. vorangestellten Abwägungsvorschlag

Der Hinweis, dass das geplante Wohngebiet
innerhalb eines archäologischen Interessens-
gebiets liegt, wird seitens der Gemeinde Wat-
tenbek zur Kenntnis genommen und auf die
Stellungnahme des Archäologischen Lande-
samtes verwiesen.
Das Kapitel 15 wird entsprechend den Ergeb-
nissen der Voruntersuchung spätestens zum
Satzungsbeschluss angepasst.
zu Fachdienst Umwelt

(untere Naturschutzbehörde):
Der Einwand zur Positionierung der Mehrfami-
lienhäuser (G1 und G2) wird seitens der Ge-
meinde Wattenbek zur Kenntnis genommen.
Eine Änderung der Planung erfolgt nicht.
Dieses liegt darin begründet, dass sich die
Gemeinde bereits während der Planentwick-
lung mit der Aufteilung des Plangebietes und
hier insbesondere mit der Frage befasst hat,
welche Standorte für Einzelhäuser und welche
für die Mehrfamilienhäuser vorgesehen wer-
den sollen. Dabei strebt die Gemeinde max.
Gebäudehöhen von 9,5 m, jeweils bezogen
auf einen unteren Höhenbezugspunkt, der
entsprechend der Örtlichkeit und den entwäs-
serungstechnischen Anforderungen festgelegt
werden wird, an, so dass sich die Gebäudety-
pen von der Höhenentwicklung her nicht we-
sentlich unterscheiden werden. Gleichwohl
wird es so sein, dass die Mehrfamilienhäuser
ein größeres Volumen haben werden.
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zu
8.

weiter zu
Der Landrat des
Kreises RD-ECK, FD
Regionalentwicklung
mit Schreiben vom
18.11.2020

Dieses ist von der Gemeinde gewollt, um für
verschiedene Nutzer ein Wohnraumangebot
zu ermöglichen. Hierzu gehören unter Bezug-
nahme auf den demographischen Wandel
auch Mietwohnungen mit Wohnungsgrößen
um die 75 qm.
Das der Planung zugrunde liegende städte-
bauliche Konzept sieht 2 Mehrfamilienhäuser
im südöstlichen Bereich vor, der mehrere Me-
ter unterhalb der mittleren Plangebietshöhen
liegt. 2 weitere Mehrfamilienhäuser liegen im
nordwestlichen Teil der Entwicklungsfläche
zwar relativ hoch, jedoch wird hier durch öst-
lich benachbarte Einzelhausgrundstücke ein
gestufter Übergang zur Landschaft ange-
strebt. Mittel- bis langfristig geht die Gemeinde
Wattenbek davon aus, dass entsprechend der
wirksamen Flächennutzungsplanung auch
nördlich angrenzende Flächen einer wohnbau-
lichen Entwicklung zugeführt werden können.
Somit ist die Gemeinde Wattenbek insgesamt
der Auffassung, dass durch die Trennung der
Teilflächen für die Mehrfamilienhäuser in Ver-
bindung mit den natürlichen Geländehöhen
und den Wechseln mit Grundstücken für Ein-
zelhäusern sowie der Erhaltung von Knick-
strukturen und randlichen Eingrünungsmaß-
nahmen insgesamt ein orts- und landschafts-
verträgliches städtebauliches Konzept plan-
ungsrechtlich gesichert wird.
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
Da sie den Planinhalten entspricht, besteht
kein Erfordernis zur Änderung oder Ergän-
zung der Planung.
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Kreises RD-ECK, FD
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18.11.2020

Die Aussage wird seitens der Gemeinde Wat-
tenbek zur Kenntnis genommen.
Da sie den Planinhalten entspricht, besteht
kein Erfordernis zur Änderung oder Ergän-
zung der Planung.

Der Hinweis seitens der Gemeinde Wattenbek
zur Kenntnis genommen und kann im Rahmen
der Planung bezüglich des Knicks am Pom-
mernweg und für eine Wegverbindung inner-
halb des Plangebiets berücksichtigt werden.
Für die bestehenden Knicks am Pommernweg
kann hier aufgrund der bestehenden Nutzun-
gen mit bis an den Weg reichenden privaten
Grundstücken (Gärten) nicht in diese einge-
griffen werden. Bezüglich der künftig endwid-
meten Knickabschnitte, die künftig als „Wall
mit Gehölzbewuchs“ innerhalb von privaten
Grünflächen zu erhalten sein werden, besteht
nach Auffassung der Gemeinde Wattenbek
kein Erfordernis für die Herstellung einer
schützenden Abzäunung, da mit Hilfe der
Plandarstellungen und -festsetzungen in hin-
reichender Weise eine Erhaltung der Struktu-
ren berücksichtigt wird. Zudem wird innerhalb
des naturräumlichen Zusammenhangs auf
Grundlage des Erlasses vom 20.01.2017
„Durchführungsbestimmungen zum Knick-
schutz“ eine geeignete Kompensation der zu
erwartenden Beeinträchtigungen zugeordnet.
Darüber hinaus werden die zukünftigen
Grundstückseigentümer in den Grundstücks-
kaufverträgen verpflichtet, die o.g. Ausführun-
gen und die diesbezüglich erfolgten Fest-
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setzungen in der zukünftigen Satzung des B-
Planes Nr. 16 zu beachten.

Die Ausführungen werden seitens der Ge-
meinde Wattenbek zur Kenntnis genommen.
Ein Erfordernis zur Änderung der Planung
ergibt sich nicht.
Im Rahmen der Planung ist eine Benennung
der zu erwartenden Eingriffe samt Zuordnung
von Kompensationsmaßnahmen auf Grundla-
ge des Erlasses vom 20.01.2017 „Durchfüh-
rungsbestimmungen zum Knickschutz“ erfolgt.
Es sei darauf hingewiesen, dass davon unab-
hängig aufgrund der im Zug der „Entwurfspla-
nung“ vorgenommene Plankonkretisierung die
bisherige Ermittlung der Knickeingriffe aktuali-
sier wird.

Die Feststellungen und Ausführungen zur Kar-
tierung der Knicks und zur Bewertung der
Knickeingriffe werden seitens der Gemeinde
Wattenbek zur Kenntnis genommen und in die
Planbegründung eingestellt.
Die Ausführungen entsprechen den Planinhal-
ten, so dass kein Erfordernis zur Änderung
oder Ergänzung der Planung besteht, wobei
aufgrund der im Zuge der Erarbeitung der
„Entwurfsplanung“ vorgenommenen Plankonk-
retisierung die bisherige Ermittlung der Knick-
eingriffe geringfügig aktualisiert wird.

Die Ausführungen werden seitens der Ge-
meinde Wattenbek zur Kenntnis genommen.
Da sie den Planinhalten entsprechen, besteht
hierzu kein Erfordernis zur Änderung oder
Ergänzung der Planung.
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Die „Knick-Kompensationsmaßnahmen“ in-
nerhalb des Plangeltungsbereiches werden
planzeichnerisch und textlich festgesetzt. Die
Angaben zu den externen Ökokonten werden
in der „Entwurfsplanung“ unter Kapitel III
„Hinweise“ aufgenommen und über vertragli-
che Regelungen innerhalb des mit dem Vor-
habenträger zu schließenden Erschlie-
ßungsvertrages gesichert.
Die Ausführungen zum „Artenschutz“ werden
seitens der Gemeinde Wattenbek zur Kennt-
nis genommen.
Da die Ausführungen den Planinhalten ent-
sprechen, besteht kein Erfordernis zur Ände-
rung oder Ergänzung der „Potenzialanalyse“.
Die Ausführungen und Hinweise zu „arten-
schutzrechtliche Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen“ werden seitens der Ge-
meinde Wattenbek zur Kenntnis genommen.
Da die Ausführungen und Hinweise den Plan-
inhalten entsprechen, besteht kein Erfordernis
zur Änderung oder Ergänzung der Planung.
Die Angaben zu artenschutzrechtlich begrün-
deten Ausführungsfristen werden, da sie auf-
grund des BNatSchG unmittelbar anzuwen-
dendes Recht sind, in der „Entwurfsplanung“
nicht als planungsrechtliche Festsetzungen
festgesetzt, sondern werden unter Kapitel III
„Hinweise“ aufgenommen.
zu Fachdienst Umwelt

(untere Wasserbehörde, Abwasser):
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Die Ausführungen und Hinweise zur „Nieder-
schlagswasserbeseitigung“ werden seitens
der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis ge-
nommen und berücksichtigt.
Das zum „Entwurf“ des Bebauungsplanes Nr.
16 erarbeitete Niederschlagswasser - Entsor-
gungskonzept beachtet die genannten Vorga-
ben und sieht aufgrund der vorhandenen
Baugrunduntersuchungen und den Vorab-
stimmungen mit der unteren Wasserbehörde
des Kreises RD-Eck vor, das insgesamt im
Plangebiet anfallende Oberflächenwasser der
Versickerung zuzuführen. Darüber hinaus wird
das Niederschlagswasser „Grüner Weg“ und
von Teilen „Pommernweg“ ebenfalls dem im
Plangebiet zu errichtenden Versickerungsbe-
cken zugeleitet.

Die Bodenverhältnisse erlauben es, das anfal-
lende Oberflächenwasser auf den privaten
Grundstücksflächen selbst und das der öffent-
lichen Erschließungsflächen innerhalb des
Plangebiets zur Versickerung zu bringen.
Eine Ableitung des Oberflächenwassers in
einen Vorfluter ist nicht vorgesehen, so dass
die Entwässerungssituation noch unter den
genannten Vorgaben bleibt.
Die Ermittlung der Eingangsdaten zur Berech-
nung nach A-RW 1 wurden im Rahmen der
Erschließungsplanung und parallel zum Be-
bauungsplan erarbeitet und werden der unte-
ren Wasserbehörde durch das mit der Ent-
wässerungsplanung beauftragte Ing.- Büro
parallel übermittelt bzw. vorgelegt.
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Kreises RD-ECK, FD
Regionalentwicklung
mit Schreiben vom
18.11.2020

Die Gemeinde Wattenbek geht entsprechend
dem Vorangestellten davon aus, das im Rah-
men des mit der „Entwurfsplanung“ nunmehr
anstehenden Beteiligungsverfahrens nach § 4
(2) BauGB eine abschließende Stellungnahme
hierzu erfolgt, denn später (vor Satzungsbe-
schluss) können Veränderung in der Planung
nur mittels eines zusätzlichen Beteiligungsver-
fahrens erreicht werden. Dies möchte die
Gemeinde Wattenbek vermeiden.

Die Gemeinde Wattenbek nimmt die Ausfüh-
rung zur Kenntnis und kann somit davon aus-
gehen, dass alle seitens des Kreises Rends-
burg-Eckernförde wahrzunehmenden Belange
geprüft und in diese Stellungnahme eingestellt
worden sind.
Dementsprechend geht die Gemeinde davon
aus, dass die umweltrelevanten Belange hin-
reichend mit dem „Vorentwurf“ beschrieben
und erläutert worden sind.
Die Benachrichtigung über das Abwägungser-
gebnis erfolgt verwaltungsseitig bzw. durch
den hierfür beauftragten „Projektmittler“.
Der Kreis wird, wie auch die übrigen von der
Planung betroffenen Institutionen auch, mit
dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
nach § 4 (2) i.V.m. § 13b BauGB beteiligt.

Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher
Änderungs- bzw. Ergänzungs- und Klarstel-
lungsbedarf ergibt sich aus der Stellungnahme
des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die
„Entwurfsplanung“ entsprechend den voran-
gestellten Abwägungsvorschlägen nicht.
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Die vorangestellten Ausführungen werden,
sofern noch erforderlich, in die Planbegrün-
dung zum „Entwurf“ eingestellt.
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9. Archäologisches
Landesamt S-H
Stellungnahme
vom 17.11.2020

Die Maßgaben und Hinweise werden zur
Kenntnis genommen und berücksichtigt.
Die Gemeinde Wattenbek nimmt zur Kenntnis,
dass sich das Plangebiet des Bebauungspla-
nes Nr. 16 innerhalb eines archäologischen
Interessensgebiet, wie nachstehende darge-
stellt, befindet.

Die Anlage zur Stellungnahme des ALSH wird
in der abgebildeten Form zur näheren Erläute-
rung in die Planbegründung zum „Entwurf“
des B-Planes Nr. 16 aufgenommen

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und
berücksichtigt.

Die Feststellung, dass der vorgelegten ge-
meindlichen Planung (=> B-Plan Nr. 16) zuge-
stimmt wird, nimmt die Gemeinde Wattenbek
zur Kenntnis und stellt dies in die Planbegrün-
dung ein.
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zu
9.

weiter zu
Archäologisches
Landesamt S-H
Stellungnahme
vom 17.11.2020

Die Maßgabe, dass aufgrund zureichender
Anhaltspunkte, dass mit Realisierung der
gemeindlichen Planung in ein Denkmal einge-
griffen werden könnte, eine archäologische
Voruntersuchung vorzunehmen ist, wird sei-
tens der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis
genommen und in der weiteren Planung be-
rücksichtigt.

Die Ausführungen, dass der Verursachers des
Eingriffs in ein Denkmal die Kosten für die
Untersuchung usw. im Rahmen des Zumutba-
ren zu tragen hat, wird seitens der Gemeinde
Wattenbek zur Kenntnis genommen.
Der Verursacher ist in diesem Planungsfall der
Vorhabenträger und der zukünftige Eigentü-
mer der betroffenen Plangebietsflächen. Der
Vorhabenträger wird die Kosten für die Vorun-
tersuchung tragen.

Der Hinweis wird seitens der Gemeinde Wat-
tenbek zur Kenntnis genommen und durch
den Vorhabenträger in dem vorgetragenen
Maße berücksichtigt.
Der Vorhabenträger als Eingriffsverursacher
hat sich frühzeitig dafür ausgesprochen, diese
Voruntersuchung durchführen zu lassen, um
nicht wertvolle Planungszeit zu verlieren und
Planungssicherheit für das weitere Planver-
fahren zu erhalten.
Die Kontaktaufnahme mit dem ALSH ist er-
folgt. Die vertraglichen Regelungen sind
unterschriftsreif. Die Voruntersuchung erfolgt
entsprechend der Witterungslage im Januar /
Februar 2021.
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zu
9.

weiter zu
Archäologisches
Landesamt S-H
Stellungnahme
vom 17.11.2020

Der Hinweis und die Ausführungen zum Um-
gang bei unvermuteten Funden werden sei-
tens der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis
genommen und zur Beachtung an den Vorha-
benträger bzw. an den Ausführenden weiter-
gegeben.
Der Sachverhalt wurde bereits mit der „Vor-
entwurfsplanung“ in die Begründung aufge-
nommen und demzufolge in der Bauleitpla-
nung (Begründung) in angemessener Weise
beachtet.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher
Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme des Archäologi-
schen Landesamtes für den „Entwurf“ des B-
Planes Nr. 16 nicht unmittelbar, da der
gemeindlichen Planung seitens des ALSH
zugestimmt worden ist.
Die vorangestellten Ausführungen einschl.
Anlage, das archäologische Interessensgebiet
betreffend, werden in die Begründung zum
„Entwurf“ übernommen.
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10. Vodafone GmbH /
Vodafone Kabel
Deutschland GmbH
Stellungnahme
vom 05.11.2020

Die Anregungen und Ausführungen
werden zur Kenntnis genommen und
teilweise berücksichtigt.
Die fachtechnischen Anregungen und Ausfüh-
rungen der Vodafone GmbH / Vodafone Kabel
Deutschland GmbH werden in den „Entwurf“
zum Bebauungsplan Nr. 16 eingestellt und
demzufolge auch in angemessener Form in
der Bauleitplanung berücksichtigt.
Die Vorgaben des Kommunikationsunterneh-
mens werden seitens der Gemeinde Watten-
bek im Rahmen der Bebauungsplanung zur
Kenntnis genommen.
In der der Bebauungsplanung nachgeordne-
ten Erschließungsplanung und bei der Umset-
zung werden die technischen Vorgaben zum
Schutz vorhandener TK-Leitungen zu beach-
ten sein.
Die Ausführungen werden seitens der Ge-
meinde Wattenbek zur Kenntnis genommen.
In einem möglichen Auftragsfalle werden die
zeitliche Vorgaben des Kommunikationsunter-
nehms im Zuge der Erschließungsplanung
berücksichtigt
Die Ausführungen zur Kostenübernahme bei
Ersatz oder Verlegung von Telekommunikati-
onsanlagen werden seitens der Gemeinde
Wattenbek zur Kenntnis genommen, aber in
dem vorgetragenen Maße nicht berücksichtigt.
Bei dem B-Plan Nr. 16 und dem zu erschlie-
ßenden Plangebiet handelt sich nicht um eine
städtebauliche Sanierungsmaßnahme, auf
den sich der genannte § 150 (1) BauGB
bezieht.
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Abwägungsvorschlag

zu
10.

weiter zu
Vodafone GmbH /
Vodafone Kabel
Deutschland GmbH
Stellungnahme
vom 05.11.2020

Aus dem Vorangestellten kann auch eine Er-
stattung von Kosten zur Verlegung oder zum
Ersatz von TK-Anlagen auf dieser Rechts-
grundlage nicht geltend gemacht werden.

Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher
Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme Vodafone GmbH /
Vodafone Kabel Deutschland GmbH für den
„Entwurf“ des B-Plan Nr. 16 und somit für die
gemeindliche Planung nicht.
Die Begründung kann vom Grundsatz her mit
der „Entwurfsplanung“ unverändert bleiben.
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11. Versorgungsbetriebe
Bordesholm GmbH
Stellungnahme
vom 04.11.2020

Die Ausführungen werden zur Kenntnis
genommen.
Die fachtechnischen Ausführungen der Ver-
sorgungsbetriebe Bordesholm GmbH werden
in den „Entwurf“ zum Bebauungsplan Nr. 16
eingestellt und demzufolge auch in angemes-
sener Form in der Bauleitplanung berücksich-
tigt.
Die Ausführungen bezüglich einer möglichen
Versorgung des Plangebiets mit Erdgas wer-
den seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen.
Seitens des Vorhabenträgers ist beabsichtigt,
innerhalb des Plangebiets auf Gasheizungen
zu verzichten und als Heizquelle erneuerbare
Energien wie Wärmepumpen oder ähnliches
zu verwenden. Daher werden auch keine Gas-
leitungen im Plangebiet verlegt.
Der Hinweis, dass sich Versorgungsleitungen
der Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH
im Plangebiet nicht befinden, wird seitens des
Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis genom-
men.
Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher
Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme der Versorgungs-
betriebe Bordesholm GmbH für den „Entwurf“
des B-Plan Nr. 16 und somit für die gemeindli-
che Planung nicht.
Die Begründung wird mit der „Entwurfspla-
nung“ um den vorangestellten Abwägungsvor-
schlag ergänzt.
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12. Landesbetrieb
Straßenbau und
Verkehr (LBV.SH)
Niederlassung
Rendsburg
Stellungnahme
vom 26.10.2020

Die Anregungen und Ausführungen
werden zur Kenntnis genommen und
berücksichtigt.
Die fachtechnischen Ausführungen und Maß-
gaben des LBV SH. Niederlassung Rendsburg
werden in den „Entwurf“ zum Bebauungsplan
Nr. 16 und in die parallel in Aufstellung be-
findliche Erschließungsplanung eingestellt und
demzufolge auch in angemessener Form in
der Bauleitplanung berücksichtigt.

Die Gemeinde Wattenbek nimmt die Feststel-
lung des LBV. SH zur Kenntnis, dass zu der
im „Vorentwurf“ vorgelegten gemeindlichen
Planung keine grundsätzlichen Bedenken be-
stehen.
Die nachfolgenden Auflagen werden seitens
der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis ge-
nommen und überwiegend in der der Be-
bauungsplanung nachgeordneten Erschlie-
ßungsplanung berücksichtigt.

Die Vorgaben und Auflagen zur Ausweisung
von Sichtfeldern nach der RASt 06 werden
berücksichtigt.
Zur Sicherung des vom „Grünen Weg“ in die
„Schulstraße“ (K 8) einfließenden Verkehr
werden Sichtfelder nach der RASt 06 für den
Kfz-Verkehr und für einen möglichen fahrrad-
gebundenen Verkehr im „Entwurf“ zum B-Plan
Nr. 16 in der Planzeichnung festgesetzt. Mit
der Festsetzung dieser Sichtflächen werden
auch Beschränkungen auf den angrenzenden
Grundstücken erforderlich, um den nebenste-
henden Maßgaben gerecht werden zu kön-
nen.
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zu
12.

weiter zu
Landesbetrieb
Straßenbau und
Verkehr (LBV.SH)
Niederlassung
Rendsburg
Stellungnahme
vom 26.10.2020

Zu Sicherung der Teilflächen der Sichtfelder
wird die Gemeinde Wattenbek auf den anlie-
genden Grundstücken Flächen von 3 qm und
10 qm erwerben, sodass die beiden Sichtfel-
der vollumfänglich innerhalb öffentlicher Ver-
kehrsflächen zu liegen kommen und die Nut-
zungsbeschränkungen des LBV.SH umge-
setzt werden können.
Dementsprechend und in gleicher Weise wer-
den diese Sichtfelder in der nachgeordneten
Erschließungsplanung planerisch umgesetzt
und letztendlich mit dem Ausbau „Grüner
Weg“ realisiert.

Der Hinweis zum Ausbildung der Einmündung
in die K 8 und zur Art und zum Umfang der
Genehmigungsunterlagen wird seitens der
Gemeinde Wattenbek im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen.
Der RE-Entwurf wird entsprechend der
gemeindlichen Beschlussfassung im Rahmen
der Erschließungsplanung dem LBV.SH vor-
gelegt.
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zu
12.

weiter zu
Landesbetrieb
Straßenbau und
Verkehr (LBV.SH)
Niederlassung
Rendsburg
Stellungnahme
vom 26.10.2020

Die Vorgaben zur Entwässerung im Bereich
des Einmündungsbereiches werden seitens
der Gemeinde Wattenbek im Rahmen der
Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen.
Durch die Entwässerung des Straßenraumes
„Grüner Weg“ in Richtung Norden mittels Ent-
wässerungseinrichtungen und RW-Kanal im
„Grüner Weg“ werden die Vorgaben des
LBV.SH in der der Bebauungsplanung nach-
geordneten Erschließungsplanung beachtet.

Der Hinweis auf die Kostenträgerschaft zur
Umgestaltung des Einmündungsbereichs der
„Schulstraße“ zu Lasten des Planungsträgers
werden seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen und berücksichtigt.
Im Rahmen eines mit dem Vorhabenträger zu
schließenden Erschließungsvertrages wird die
.g. Kostenträgerschaft geregelt werden.
Der Hinweis, dass Lärmsanierung zu Lasten
des Baulastträgers der K 8 ausgeschlossen
ist, wird seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen.
Der Hinweis auf Beeinträchtigung der Wohn-
nutzung durch den Verkehrslärm auf der K 8
wird seitens der Gemeinde Wattenbek zur
Kenntnis genommen. Die Gemeinde Watten-
bek hat sich mit diesem Themenbereich im
Zuge der Planaufstellung auseinander gesetzt
und ist unter Berücksichtigung der örtlichen
Planungssituation und der das Plangebiet
umgebenen Wohnbebauung zu der Auffas-
sung gelangt, dass die vorhandene Wohnbe-
bauung am Pommernweg und am Berliner
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zu
12.

weiter zu
Landesbetrieb
Straßenbau und
Verkehr (LBV.SH)
Niederlassung
Rendsburg
Stellungnahme
vom 26.10.2020

Ring bereits hinreichend gegenüber dem Ver-
kehrslärm der K 8 in der innerörtlichen Lage
geschützt sind.
Zudem führen die Anforderungen an den
Wärmeschutz (Isolierverglasung) bereits zu
einer wesentlichen Abschirmung der Innen-
räume vor den äußeren Geräuscheinflüssen,
so dass zusätzliche Maßnahmen nicht erfor-
derlich werden und durch die Gebäudestel-
lung bzw. Grundrissgestaltung ggf. im Einzel-
fall weiterführend optimiert werden können.
Dies kann durch die Orientierung der Grund-
stücke und der Gebäude mit ihren Freiflächen
nach Süden und auch im Gebäudeschatten
erreicht werden.

Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher
Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme des LBV.SH für
den „Entwurf“ des B-Plan Nr. 16 und somit für
die gemeindliche Planung nicht.
Die Begründung kann in der bisherigen Plan-
fassung vom Grundsatz her unverändert blei-
ben.
Die Ausführungen zum Thema „äußere Er-
schließung“ werden um den vorangestellten
Abwägungsvorschlag ergänzt.
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13. Deutsche Telekom
Technik GmbH
Stellungnahme
vom 26.10.2020

Die Hinweise werden zur Kenntnis
genommen und berücksichtigt.
Diese werden in parallel zur Bebauungspla-
nung in Bearbeitung befindlichen Erschlie-
ßungsplanung in dem erforderlichen Maße
berücksichtigt.
Der Hinweis und die Ausführungen zu den
Aufgaben der Deutsche Telekom Technik
GmbH werden zur Kenntnis genommen und in
den „Entwurf“ zum Bebauungsplan Nr. 16 ein-
gestellt und demzufolge auch in angemesse-
ner Form in der Bauleitplanung berücksichtigt.

Die nachfolgenden Hinweise werden seitens
der Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis ge-
nommen und in die gemeindliche Abwägung
zum Entwurfsbeschluss eingestellt.

Die Ausführungen zur Prüfung und zum mög-
lichen Ausbau eigener TK-Linien werden im
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis
genommen, sind aber nicht planungs- und
abwägungsrelevant.

Die Ausführungen und nachfolgenden Hinwei-
se werden wie folgt in die gemeindliche Ab-
wägung zum Entwurfsbeschluss eingestellt:

- Der Hinweis wird seitens der Gemeinde
Wattenbek im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen.
Sicherlich ist die Vorhaltung von Leerrohren
in den zukünftigen Wohngebäuden für eine
mögliche Glasfaserinfrastruktur eine sehr
sinnvolle Überlegung, jedoch bestehen hier-
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zu
13.

weiter zu
Deutsche Telekom
Technik GmbH
Stellungnahme
vom 26.10.2020

für der Gemeinde im Rahmen der Bauleitp-
lanung nicht die geeignete Rechtsgrundlage
zur Verfügung.
Die Gemeinde wird den zukünftigen Grund-
stückseigentümer außerhalb der Bauleitpla-
nung prüfen lassen, ob er den vorgetrage-
nen Hinweis in den zu erstellenden Er-
schließungsvertrag übernehmen und somit
die zukünftigen „Bauherrn/in“ hierauf hin-
weisen wird.

- Der Hinweis wird seitens der Gemeinde im
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen und im Rahmen der nach-
geordneten Erschließungsplanung in dem
erforderlichen Maße zu beachten sein.

- Der Hinweis wird seitens der Gemeinde
Wattenbek im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen und ist durch
den Erschließungsträger im Zuge der Vor-
habenrealisierung in dem erforderlichen
Maß zu beachten. Ggf. ist bereits im Rah-
men des zu erstellenden Erschließungsver-
trags ein entsprechend Hinweis hierzu auf-
zunehmen.

- Der Hinweis wird seitens der Gemeinde
Wattenbek im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen und zur Be-
achtung an das mit der Erschließungspla-
nung beauftragte Ing.- Büro und an den Er-
schließungsträger weitergegeben.
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zu
13.

weiter zu
Deutsche Telekom
Technik GmbH
Stellungnahme
vom 26.10.2020

- Der Hinweis mit Bezug auf die Antragsad-
resse wird im Rahmen der Bebauungs-
planung zur Kenntnis genommen und wird
im Zuge der Erschließungsplanung durch
das mit der Erschließungsplanung beauf-
tragte Ing.- Büro stellvertretend für den Er-
schließungsträger  in dem vorgetragenen
Maße berücksichtigt.

Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher
Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme der Deutschen
Telekom Technik GmbH für die gemeindliche
Planung nicht.
Die Begründung kann in der bisherigen Plan-
fassung vom Grundsatz her unverändert blei-
ben. Die Ausführungen zum Thema „Tele-
kommunikation“ werden um den vorangestell-
ten Abwägungsvorschlag ergänzt.
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14. Bundesamt für
Infrastruktur,
Umweltschutz und
Dienstleistungen
der Bundeswehr,
Referat Infra I 3,
Stellungnahme
vom 26.10.2020

Die Feststellung und der Hinweis werden
zur Kenntnis genommen und berücksich-
tigt.
Die fachtechnischen Hinweise und Ausfüh-
rungen werden in den Entwurf zum Bebau-
ungsplan Nr. 16 eingestellt und demzufolge
auch in angemessener Form in der Bauleitp-
lanung wie folgt beachtet.
Die Feststellung, dass gegen die vorgelegte
gemeindliche Planung seitens der Bundes-
wehr keine Bedenken bestehen, gleich wohl
deren Belange berührt sind, wird seitens der
Gemeinde Wattenbek zur Kenntnis genom-
men.

Die Sach- und Rechtslage, also die maßgebli-
chen Parameter der vorgelegten gemeindli-
chen Planung, bleibt mit dem Entwurfsbe-
schluss unverändert.
Der Hinweis wird berücksichtigt.

Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher
Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme der Bundeswehr
für die gemeindliche Planung nicht.
Die Begründung kann entsprechend dem Vo-
rangestellten vom Grundsatz her unverändert
bleiben.


